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RICHTLINIE 2004/49/EG 

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 29. April 2004 

 

über Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft und zur Änderung der Richtlinie 95/18/EG des Rates 

über die Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen und der Richtlinie 2001/14/EG 

über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten 

für die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung 

("Richtlinie über die Eisenbahnsicherheit") 

 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 71 

Absatz 1, 

 

auf Vorschlag der Kommission 1, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 2, 

 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen 3, 

 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags 4, aufgrund des vom Vermittlungsausschuss 

am 23. März 2004 gebilligten gemeinsamen Entwurfs, 

                                                 
1  ABl. C 126 E vom 28.5.2002, S. 332. 
2  ABl. C 61 vom 14.3.2003, S. 131. 
3  ABl. C 66 vom 19.3.2003, S. 5. 
4  Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. Januar 2003 (ABl. C 38 E vom 

12.2.2004, S. 92), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 26. Juni 2003 (ABl. C 270 E vom 
11.11.2003, S. 25) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 23. Oktober 2003 (noch 
nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 22. April 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 
26. April 2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(27) Zur Fortsetzung der mit der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Ent-

wicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft 1 begonnenen Bemühungen zur 

Errichtung eines Binnenmarktes für Eisenbahnverkehrsdienste muss ein gemeinsamer Rah-

men für die Regelung der Eisenbahnsicherheit geschaffen werden. Die Mitgliedstaaten haben 

ihre Sicherheitsvorschriften und –normen bis heute überwiegend nach einzelstaatlichen Leit-

linien entwickelt, wobei sie jeweils nationale technische und betriebliche Konzepte zugrunde 

gelegt haben. Gleichzeitig haben Unterschiede grundsätzlicher, konzeptueller und kultureller 

Art die Überwindung technischer Hindernisse und die Aufnahme grenzüberschreitender Ver-

kehrsdienste erschwert. 

 

(28) Die Richtlinie 91/440/EWG, die Richtlinie 95/18/EG des Rates vom 19. Juni 1995 über die 

Erteilung von Genehmigungen an Eisenbahnunternehmen 2 sowie die Richtlinie 2001/14/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 über die Zuweisung von 

Fahrwegkapazität der Eisenbahn, die Erhebung von Entgelten für die Nutzung von Eisen-

bahninfrastruktur und die Sicherheitsbescheinigung 3 stellen den ersten Schritt zur Regu-

lierung des europäischen Eisenbahnverkehrsmarktes dar, indem sie den Markt für grenzüber-

schreitende Schienengüterverkehrsdienste öffnen. Die Sicherheitsbestimmungen haben sich 

jedoch als unzureichend erwiesen, und es bestehen weiterhin Unterschiede zwischen Sicher-

heitsanforderungen, die das reibungslose Funktionieren des Eisenbahnverkehrs in der 

Gemeinschaft beeinträchtigen. Von besonderer Bedeutung ist die Harmonisierung des Inhalts 

der Sicherheitsvorschriften, der Sicherheitsbescheinigungen für Eisenbahnunternehmen, der 

Aufgaben und Funktionen der Sicherheitsbehörden sowie der Untersuchung von Unfällen. 

                                                 
1 ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. Geändert durch die Richtlinie 2001/12/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 1). 
2 ABl. L 143 vom 27.6.1995, S. 70. Geändert durch die Richtlinie 2001/13/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 26). 
3 ABl. L 75 vom 15.3.2001, S. 29. Geändert durch die Entscheidung 2002/844/EG der 

Kommission (ABl. L 289 vom 26.10.2002, S. 30). 
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(29) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere Stadt– und Regionalbahnen unterliegen in 

vielen Mitgliedstaaten kommunalen oder regionalen Sicherheitsvorschriften; sie werden häu-

fig von kommunalen oder regionalen Behörden kontrolliert und unterliegen nicht den Anfor-

derungen für die Interoperabilität oder die Erteilung von Genehmigungen in der Gemein-

schaft. Ferner unterliegen Straßenbahnen häufig Sicherheitsvorschriften für den Straßenver-

kehr, so dass bei ihnen eine ausschließliche Anwendung von Eisenbahnsicherheitsvorschriften 

nicht möglich wäre. Aus diesen Gründen und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nach Artikel 5 

des Vertrags sollte es den Mitgliedstaaten freistehen, derartige Stadtbahnen vom 

Geltungsbereich dieser Richtlinie auszunehmen. 

 

(30) Das Eisenbahnsystem in der Gemeinschaft verfügt generell über ein hohes Sicherheitsniveau, 

insbesondere im Vergleich zum Straßenverkehr. Das Sicherheitsniveau muss während der 

derzeitigen Umstrukturierungsphase mindestens aufrechterhalten werden; diese ist dadurch 

gekennzeichnet, dass Funktionen, die in den vormals integrierten Eisenbahnunternehmen 

gebündelt waren, getrennt werden und die Selbstregulierung des Eisenbahnsektors zuneh-

mend durch öffentliche Regulierung ersetzt wird. Die Sicherheit sollte in Übereinstimmung 

mit dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und unter Berücksichtigung der 

Wettbewerbsfähigkeit der Eisenbahn, soweit nach vernünftigem Ermessen durchführbar, 

weiter verbessert werden. 

 

(31) Alle Betreiber des Eisenbahnsystems, Fahrwegbetreiber und Eisenbahnunternehmen sollten 

die volle Verantwortung für die Sicherheit ihres eigenen Systembereichs tragen. Wann immer 

dies zweckmäßig ist, sollten sie bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Risikokontrolle 

zusammenarbeiten. Die Mitgliedstaaten sollten klar unterscheiden zwischen der unmittelbaren 

Verantwortung für die Sicherheit und der Aufgabe der Sicherheitsbehörden, die darin besteht, 

einen nationalen Regelungsrahmen zu schaffen und die Leistung der Betreiber zu über-

wachen. 
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(32) Die Verantwortung der Fahrwegbetreiber und der Eisenbahnunternehmen für den Betrieb des 

Eisenbahnsystems schließt nicht aus, dass andere Akteure wie beispielsweise Hersteller, 

Instandhaltungsunternehmen, Wagenhalter, Dienstleister und Beschaffungsstellen gemäß den 

Bestimmungen der Richtlinie 96/48/EG des Rates vom 23. Juli 1996 über die Interoperabilität 

des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems 1 und der Richtlinie 2001/16/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. März 2001 über die Interoperabilität des 

konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems 2 oder anderer einschlägiger 

Rechtvorschriften der Gemeinschaft die Verantwortung für ihre Produkte oder Dienst-

leistungen übernehmen. 

 

(33) Die Richtlinie 96/48/EG 3 und die Richtlinie 2001/16/EG 4 legen Sicherheitsanforderungen 

für die Teilsysteme des transeuropäischen Eisenbahnnetzes fest. Diese Richtlinien definieren 

jedoch keine gemeinsamen Anforderungen für das Gesamtsystem und enthalten keine näheren 

Bestimmungen zu Fragen der Regelung, des Managements und der Überwachung von Sicher-

heit. Werden teilsystembezogene Sicherheitsmindestniveaus durch technische Spezifikationen 

für die Interoperabilität (TSI) festgelegt, so wird es zunehmend von Bedeutung sein, auch 

Sicherheitsziele für das Gesamtsystem zu definieren. 

 

(34) Gemeinsame Sicherheitsziele (CST) und gemeinsame Sicherheitsmethoden (CSM) sollten 

schrittweise eingeführt werden, damit ein hohes Sicherheitsniveau gewährleistet und die 

Sicherheit, soweit dies nach vernünftigem Ermessen durchführbar ist, gegebenenfalls verbes-

sert wird. Sie sollten ein Instrumentarium an die Hand geben, das eine Bewertung des Sicher-

heitsniveaus sowie der Leistung der Betreiber auf Gemeinschaftsebene und in den Mitglied-

staaten ermöglicht. 

                                                 
1  ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 6. 
2  ABl. L 110 vom 20.4.2001, S. 1. 
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(35) Informationen über die Sicherheit des Eisenbahnsystems sind kaum vorhanden und in der 

Regel nicht öffentlich zugänglich. Daher müssen gemeinsame Sicherheitsindikatoren (CSI) 

festgelegt werden, die die Beurteilung der Systemkonformität im Hinblick auf die CST 

ermöglichen und die Überwachung des Sicherheitsniveaus der Eisenbahn vereinfachen. Wäh-

rend eines Übergangszeitraums können jedoch nationale Definitionen in Bezug auf die CSI 

weiterhin Anwendung finden; daher sollte bei der Abfassung der ersten Reihe von CST in 

gebührendem Maße berücksichtigt werden, wie weit die Entwicklung gemeinsamer Defini-

tionen von CSI gediehen ist. 

 

(36) Die häufig auf nationalen technischen Normen beruhenden nationalen Sicherheitsvorschriften 

sollten schrittweise durch Vorschriften ersetzt werden, denen gemeinsame Normen zugrunde 

liegen, die in TSI festgelegt sind. Die Einführung neuer nationaler Vorschriften, die nicht auf 

diesen gemeinsamen Normen aufbauen, sollte so weit wie möglich eingeschränkt werden. 

Neue nationale Vorschriften sollten mit dem Gemeinschaftsrecht im Einklang stehen und den 

Übergang zu einem gemeinsamen Eisenbahnsicherheitskonzept erleichtern. Daher sollten alle 

Beteiligten konsultiert werden, bevor ein Mitgliedstaat eine nationale Sicherheitsvorschrift 

festlegt, die ein höheres Sicherheitsniveau vorschreibt, als in den CST festgelegt ist. Der 

Entwurf der neuen Vorschrift sollte in diesem Fall von der Kommission geprüft werden, die 

einen Beschluss fassen sollte, wenn der Entwurf der Vorschrift nicht dem Gemeinschaftsrecht 

entspricht oder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte 

Beschränkung des Eisenbahnbetriebs zwischen Mitgliedstaaten darstellt. 

 

(37) Die heutige Situation, in der nationale Sicherheitsvorschriften nach wie vor eine Rolle 

spielen, sollte als Übergang zu einem Zustand angesehen werden, bei dem europäische Vor-

schriften gelten. 
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(38) Die Entwicklung von CST, CSM und CSI sowie die Notwendigkeit, die Verwirklichung eines 

gemeinsamen Eisenbahnsicherheitskonzepts zu erleichtern, erfordern technische Unterstüt-

zung auf Gemeinschaftsebene. Die durch die Verordnung (EG) Nr. .../2004 des Europäischen 

Parlaments und des Rates 1 errichtete Europäische Eisenbahnagentur wird eingerichtet, um 

Empfehlungen zu CST, CSM und CSI sowie in Bezug auf weitere Harmonisierungsmaßnah-

men auszusprechen und die Entwicklung der Eisenbahnsicherheit in der Gemeinschaft zu 

überwachen. 

 

(39) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Zuständigkeiten sollten die Fahrwegbetreiber und 

Eisenbahnunternehmen ein Sicherheitsmanagementsystem umsetzen, das gemeinschaftliche 

Anforderungen erfüllt und gemeinsame Elemente enthält. Die Sicherheit sowie die Umset-

zung des Sicherheitsmanagementsystems betreffende Informationen sollten der Sicherheits-

behörde des betreffenden Mitgliedstaats übermittelt werden. 

 

(40) Das Sicherheitsmanagementsystem sollte die Tatsache berücksichtigen, dass die Richtlinie 

89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Ver-

besserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit 2 

sowie die einschlägigen Einzelrichtlinien im Hinblick auf den Gesundheitsschutz und die 

Sicherheit der im Eisenbahnverkehr beschäftigten Arbeitnehmer uneingeschränkt Anwendung 

finden. Das Sicherheitsmanagementsystem sollte auch die Richtlinie 96/49/EG des Rates vom 

23. Juli 1996 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Eisenbahn-

beförderung gefährlicher Güter 3 berücksichtigen. 

                                                 
1 ABl. L  
2 ABl. L 183 vom 29.6.1989, S. 1. 
3 ABl. L 235 vom 17.9.1996, S. 25. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2003/29/EG der 

Kommission (ABl. L 90 vom 8.4.2003, S. 47). 
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(41) Zur Gewährleistung eines hohen Sicherheitsniveaus im Eisenbahnverkehr und gleicher 

Bedingungen für alle Eisenbahnunternehmen sollten sie denselben Sicherheitsanforderungen 

unterliegen. Mit der Sicherheitsbescheinigung sollte nachgewiesen werden, dass das Eisen-

bahnunternehmen ein Sicherheitsmanagementsystem eingeführt hat und in der Lage ist, die 

einschlägigen Sicherheitsnormen und –vorschriften einzuhalten. Bei grenzüberschreitenden 

Verkehrsdiensten sollte es genügen, das Sicherheitsmanagementsystem in einem Mitgliedstaat 

zu genehmigen und der Genehmigung Gemeinschaftsgeltung zu verleihen. Dagegen sollte die 

Einhaltung nationaler Vorschriften in jedem Mitgliedstaat Gegenstand einer zusätzlichen 

Bescheinigung sein. Das Endziel sollte die Schaffung einer gemeinsamen Sicherheitsbeschei-

nigung mit Gemeinschaftsgeltung sein. 

 

(42) Zusätzlich zu den in der Sicherheitsbescheinigung festgelegten Sicherheitsanforderungen 

müssen zugelassene Eisenbahnunternehmen die mit dem Gemeinschaftsrecht zu vereinbaren-

den und in nichtdiskriminierender Weise angewandten Bestimmungen des einzelstaatlichen 

Rechts betreffend Gesundheit, Sicherheit und Sozialbedingungen, einschließlich der gesetzli-

chen Bestimmungen über die Lenkzeiten, und die Rechte der Arbeitnehmer und Verbraucher 

gemäß den Artikeln 6 und 12 der Richtlinie 95/18/EG beachten. 

 

(43) Jeder Fahrwegbetreiber trägt die Hauptverantwortung für die Sicherheit der Auslegung, der 

Instandhaltung und des Betriebs seines Schienennetzes. Parallel zur Sicherheitsbescheinigung 

für Eisenbahnunternehmen sollte der Fahrwegbetreiber einer Sicherheitsgenehmigung der 

Sicherheitsbehörde in Bezug auf sein Sicherheitsmanagementsystem und andere Bestim-

mungen zur Einhaltung der Sicherheitsanforderungen bedürfen. 

 

(44) Die Mitgliedstaaten sollten sich darum bemühen, Eisenbahnunternehmen, die einen Markt-

zugang beantragen, zu unterstützen. Sie sollten insbesondere Informationen bereitstellen und 

Anträge auf eine Sicherheitsbescheinigung umgehend bearbeiten. Für Eisenbahnunternehmen 

im grenzüberschreitenden Verkehr ist es wichtig, dass in den einzelnen Mitgliedstaaten ähn-

liche Verfahren gelten. Obwohl die Sicherheitsbescheinigung für absehbare Zeit nationale 

Elemente beinhalten wird, sollte dennoch die Möglichkeit bestehen, die gemeinsamen Ele-

mente zu harmonisieren und die Erstellung einer gemeinsamen Vorlage zu erleichtern. 
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(45) Die Zulassung von Zugpersonal und die Zulassung zur Inbetriebnahme von in Betrieb befind-

lichen Fahrzeugen für die einzelnen nationalen Eisenbahnnetze stellen für neue Unternehmen 

häufig ein unüberwindbares Hindernis dar. Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die 

Möglichkeiten für die Schulung und Zulassung von Zugpersonal, die zur Erfüllung der 

Anforderungen der nationalen Vorschriften erforderlich sind, den Eisenbahnunternehmen, die 

eine Sicherheitsbescheinigung beantragen, zur Verfügung stehen. Für die Zulassung zur 

Inbetriebnahme von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen sollte ein gemeinsames Verfahren 

festgelegt werden. 

 

(46) Lenk- und Ruhezeiten für Zugführer und Zugpersonal, die Sicherheitsaufgaben wahrnehmen, 

haben erhebliche Auswirkungen auf das Sicherheitsniveau des Eisenbahnsystems. Diese 

Aspekte fallen unter Artikel 137 bis 139 des Vertrags und sind bereits Gegenstand von Ver-

handlungen zwischen den Sozialpartnern in dem mit dem Beschluss 98/500/EG der Kommis-

sion 1 eingesetzten Ausschuss für den sozialen Dialog. 

 

(47) Die Entwicklung eines sicheren Eisenbahnsystems der Gemeinschaft erfordert die Schaffung 

harmonisierter Bedingungen für die Ausstellung der einschlägigen Bescheinigungen an Zug-

führer und Zugbegleiter, die Sicherheitsaufgaben wahrnehmen; die Kommission hat in diesem 

Zusammenhang ihre Absicht mitgeteilt, in Kürze weitere Rechtsvorschriften vorzulegen. Was 

die anderen Mitarbeiter anbelangt, die wesentliche Sicherheitsaufgaben wahrnehmen, so 

werden die betreffenden Qualifikationen in den Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG bereits 

näher erläutert 

                                                 
1  Beschluss 98/500/EG der Kommission vom 20. Mai 1998 über die Einsetzung von Aus-

schüssen für den sektoralen Dialog zur Förderung des Dialogs zwischen den Sozialpartnern 
auf europäischer Ebene (ABl L 225 vom 12.8.1998, S. 27). 
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(48) Als Bestandteil des neuen gemeinsamen Regelungsrahmens für die Eisenbahnsicherheit soll-

ten in allen Mitgliedstaaten nationale Behörden für die Regelung und Überwachung der 

Eisenbahnsicherheit eingerichtet werden. Zur Erleichterung ihrer Zusammenarbeit auf 

Gemeinschaftsebene sollte ihnen derselbe Mindestumfang an Aufgaben und Zuständigkeiten 

übertragen werden. Den nationalen Sicherheitsbehörden sollte ein hohes Maß an Unabhän-

gigkeit zukommen. Sie sollten ihre Aufgaben auf offene und nichtdiskriminierende Weise 

wahrnehmen, um so die Schaffung eines einheitlichen Eisenbahnsystems in der Gemeinschaft 

zu unterstützen; sie sollten ferner ihre Entscheidungskriterien miteinander abstimmen, insbe-

sondere in Bezug auf die Ausstellung von Sicherheitsbescheinigungen für Eisenbahnunter-

nehmen im grenzüberschreitenden Verkehr. 

 

(49) Schwere Eisenbahnunglücke geschehen selten. Sie können jedoch verheerende Folgen haben 

und in der Öffentlichkeit zu Bedenken hinsichtlich der Sicherheit des Eisenbahnsystems 

führen. Alle derartigen Unfälle sollten deshalb unter dem Sicherheitsaspekt untersucht 

werden, um erneute Unfälle zu vermeiden, und die Untersuchungsergebnisse sollten ver-

öffentlicht werden. Andere Unfälle und Störungen könnten erste wichtige Anzeichen für 

schwere Unfälle sein und sollten bei Bedarf ebenfalls Gegenstand einer Sicherheitsunter-

suchung sein. 

 

(50) Eine Sicherheitsuntersuchung sollte unabhängig von der gerichtlichen Untersuchung ein und 

desselben Ereignisses durchgeführt werden, wobei Zugang zu Beweismaterial und Zeugen 

gewährt werden sollte. Sie sollte von einer ständigen Stelle durchgeführt werden, die von den 

Akteuren des Eisenbahnsektors unabhängig ist. Die Funktionsweise dieser Stelle sollte der-

gestalt sein, dass jeglicher Interessenskonflikt und jede mögliche Verwicklung in die Ursa-

chen der untersuchten Ereignisse vermieden wird; insbesondere darf es keine negativen Aus-

wirkungen auf ihre funktionelle Unabhängigkeit geben, wenn in organisatorischer und recht-

licher Hinsicht eine enge Beziehung zu der für den Eisenbahnsektor zuständigen nationalen 

Sicherheitsbehörde oder Regulierungsstelle besteht. Ihre Untersuchungen sollten mit größt-

möglicher Offenheit durchgeführt werden. Die Untersuchungsstelle sollte für jedes Ereignis 

ein zuständiges Untersuchungsteam zusammenstellen, das für die Ermittlung von Auslösern 

und Ursachen des Ereignisses die nötige Sachkenntnis besitzt. 
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(51) Die Untersuchungsberichte sowie alle Erkenntnisse und Empfehlungen stellen eine wichtige 

Informationsquelle für die weitere Verbesserung der Eisenbahnsicherheit dar und sollten auf 

Gemeinschaftsebene öffentlich zugänglich gemacht werden. Sicherheitsempfehlungen sollten 

von denjenigen, an die sie gerichtet sind, beachtet werden, und Folgemaßnahmen sollten der 

Untersuchungsstelle gemeldet werden. 

 

(52) Da die Ziele der beabsichtigten Maßnahmen, nämlich die Koordinierung von Aktivitäten der 

Mitgliedstaaten zu dem Zweck, die Sicherheit zu regeln und zu überwachen, Unfälle zu unter-

suchen und auf Gemeinschaftsebene gemeinsame Sicherheitsziele, gemeinsame Sicherheits-

methoden, gemeinsame Sicherheitsindikatoren und gemeinsame Anforderungen für Sicher-

heitsbescheinigungen festzulegen, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht 

werden können und daher wegen des Umfangs der Maßnahmen besser auf Gemeinschafts-

ebene zu erreichen sind, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in Artikel 5 des Ver-

trags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben 

Artikel genannten Verhältnismäßigkeitsprinzip geht diese Richtlinie nicht über das für die 

Erreichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

 

(53) Die zur Durchführung dieser Richtlinie erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem Be-

schluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die 

Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse 1 erlassen werden. 

                                                 
1 ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
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(54) Ziel dieser Richtlinie ist, die einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften zur Eisenbahnsicher-

heit neu zu ordnen und zusammenzuführen. Folglich sollten die zuvor in der Richtlinie 

2001/14/EG festgelegten Bestimmungen über die Sicherheitsbescheinigung für Eisenbahn-

unternehmen aufgehoben und sämtliche Verweise auf die Sicherheitsbescheinigung gestri-

chen werden. Die Richtlinie 95/18/EG enthielt Sicherheitsanforderungen an das Personal und 

die Fahrzeuge, die durch die Bestimmungen über die Sicherheitsbescheinigung der vorliegen-

den Richtlinie abgedeckt sind und somit nicht länger Bestandteil der Anforderungen an die 

Erteilung von Genehmigungen sein sollten. Ein zugelassenes Eisenbahnunternehmen sollte 

über eine Sicherheitsbescheinigung verfügen, um Zugang zur Eisenbahninfrastruktur zu 

erhalten. 

 

(55) Die Mitgliedstaaten sollten für Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Richtlinie Sanktio-

nen festlegen und sicherstellen, dass diese Sanktionen angewandt werden. Die Sanktionen 

müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein - 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 
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KAPITEL I 

 

EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

 

Artikel 1 

Zweck 

 

Mit dieser Richtlinie sollen die Entwicklung und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit in der 

Gemeinschaft und ein besserer Marktzugang für Dienstleistungen auf dem Schienenweg durch fol-

gende Maßnahmen gewährleistet werden: 

 

a) Harmonisierung der Regulierungsstruktur in den Mitgliedstaaten; 

 

b) Bestimmung der Zuständigkeiten der einzelnen Akteure; 

 

c) Entwicklung gemeinsamer Sicherheitsziele und gemeinsamer Sicherheitsmethoden mit dem 

Ziel einer umfassenden Harmonisierung der nationalen Vorschriften; 

 

d) Erfordernis der Einrichtung einer Sicherheitsbehörde und einer Stelle für die Untersuchung 

von Unfällen und Störungen in allen Mitgliedstaaten; 

 

e) Festlegung gemeinsamer Grundsätze für das Sicherheitsmanagement, die Regelung und 

Überwachung der Eisenbahnsicherheit. 
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Artikel 2 

Geltungsbereich 

 

(1)  Diese Richtlinie gilt für das Eisenbahnsystem in den Mitgliedstaaten, das in Teilsysteme 

für strukturbezogene und betriebsbezogene Bereiche untergliedert werden kann. Sie umfasst für das 

Gesamtsystem geltende Sicherheitsanforderungen, die auch das sichere Management von Infra-

struktur und Verkehrsbetrieb sowie das Zusammenwirken von Eisenbahnunternehmen und Fahr-

wegbetreibern betreffen. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten können von den Maßnahmen, die sie zur Durchführung dieser 

Richtlinie treffen, Folgendes ausnehmen: 

 

a) Untergrundbahnen, Straßenbahnen und andere Stadt- und Regionalbahnen; 

 

b) Netze, die vom übrigen Eisenbahnsystem funktional getrennt sind und die nur für die Per-

sonenbeförderung im örtlichen Verkehr, Stadt- oder Vorortverkehr genutzt werden, sowie 

Eisenbahnunternehmen, die ausschließlich derartige Netze nutzen; 

 

c) Eisenbahninfrastrukturen in Privateigentum, die vom Eigentümer der Infrastruktur aus-

schließlich zur Nutzung für den eigenen Güterverkehr unterhalten werden. 

 

Artikel 3 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

 

a) "Eisenbahnsystem" die Gesamtheit der Teilsysteme für strukturbezogene und betriebs-

bezogene Bereiche gemäß den Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG sowie die Steuerung 

und den Betrieb des Gesamtsystems; 
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b) "Fahrwegbetreiber" jede Stelle oder jedes Unternehmen, die/das gemäß Artikel 3 der Richt-

linie 91/440/EWG insbesondere für die Einrichtung und die Unterhaltung von Eisenbahn-

infrastruktur oder Teilen davon zuständig ist; dies kann auch die Steuerung der Betriebsleit- 

und Sicherheitssysteme der Infrastruktur beinhalten. Die Funktionen des Fahrwegbetreibers in 

einem Schienennetz oder in Teilen davon können anderen Stellen oder Unternehmen über-

tragen werden; 

 

c) "Eisenbahnunternehmen" die Eisenbahnunternehmen im Sinne der Richtlinie 2001/14/EG 

sowie jedes öffentliche oder private Unternehmen, dessen Tätigkeit im Erbringen von Eisen-

bahnverkehrsleistungen zur Beförderung von Gütern und/oder Personen besteht, wobei dieses 

Unternehmen die Traktion sicherstellen muss; dies schließt auch Unternehmen ein, die aus-

schließlich die Traktion sicherstellen; 

 

d) "technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI)" die Spezifikationen, die für jedes 

Teilsystem oder Teile davon im Hinblick auf die Erfüllung der grundlegenden Anforderungen 

und die Gewährleistung der Interoperabilität des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-

bahnsystems und des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems im Sinne der 

Richtlinie 96/48/EG und der Richtlinie 2001/16/EG gelten; 

 

e) "gemeinsame Sicherheitsziele (CST)" die - in Form von Kriterien für die Risikoakzeptanz 

ausgedrückten - Sicherheitsniveaus, die die einzelnen Bereiche des Eisenbahnsystems (wie 

das konventionelle Eisenbahnsystem, das Hochgeschwindigkeitsbahnsystem, lange Eisen-

bahntunnel oder Strecken, die ausschließlich für den Güterverkehr genutzt werden) und das 

Gesamtsystem mindestens erreichen müssen; 

 

f) "gemeinsame Sicherheitsmethoden (CSM)" die zu entwickelnden Methoden zur Beschrei-

bung der Art und Weise, wie die Sicherheitsniveaus, die Erreichung der Sicherheitsziele und 

die Einhaltung der anderen Sicherheitsanforderungen beurteilt werden; 
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g) "Sicherheitsbehörde" die nationale Stelle, die mit den Aufgaben in Bezug auf die Eisenbahn-

sicherheit im Sinne dieser Richtlinie betraut ist, oder eine binationale Stelle, die von Mit-

gliedstaaten mit diesen Aufgaben betraut ist, um eine einheitliche Sicherheitsordnung für 

spezialisierte grenzüberschreitende Infrastrukturen zu gewährleisten; 

 

h) "nationale Sicherheitsvorschriften" alle auf Ebene der Mitgliedstaaten erlassenen Vorschrif-

ten, die Anforderungen an die Eisenbahnsicherheit enthalten und für mehr als ein Eisenbahn-

unternehmen gelten, unabhängig davon, welche Stelle diese Vorschriften erlässt; 

 

i) "Sicherheitsmanagementsystem" die von einem Fahrwegbetreiber oder einem Eisenbahn-

unternehmen eingerichtete Organisation und die von ihm getroffenen Vorkehrungen, die die 

sichere Steuerung seiner Betriebsabläufe gewährleisten; 

 

j) "Untersuchungsbeauftragter" eine Person, die für die Organisation, Durchführung und 

Beaufsichtigung einer Untersuchung zuständig ist; 

 

k) "Unfall" ein unerwünschtes oder unbeabsichtigtes plötzliches Ereignis oder eine besondere 

Verkettung derartiger Ereignisse, die schädliche Folgen haben; Unfälle werden in folgende 

Kategorien eingeteilt: Kollisionen, Entgleisungen, Unfälle auf Bahnübergängen, Unfälle mit 

Personenschäden, die von in Bewegung befindlichen Fahrzeugen verursacht wurden, Brände 

und sonstige Unfälle; 

 

l) "schwerer Unfall" Zugkollisionen oder Zugentgleisungen mit mindestens einem Todesopfer 

oder mindestens fünf schwer Verletzten oder mit beträchtlichem Schaden für die Fahrzeuge, 

Infrastruktur oder Umwelt sowie sonstige vergleichbare Unfälle mit offensichtlichen Aus-

wirkungen auf die Regelung der Eisenbahnsicherheit oder das Sicherheitsmanagement; 

"beträchtlicher Schaden" bedeutet, dass die Kosten von der Untersuchungsstelle unmittelbar 

auf insgesamt mindestens 2 Mio. EUR veranschlagt werden können; 
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m) "Störung" ein anderes Ereignis als einen Unfall oder schweren Unfall, das mit dem Betrieb 

eines Zuges zusammenhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt; 

 

n) "Untersuchung" ein Verfahren zum Zweck der Verhütung von Unfällen und Störungen, das 

die Sammlung und Auswertung von Informationen, die Erarbeitung von Schlussfolgerungen 

einschließlich der Feststellung der Ursachen und gegebenenfalls die Abgabe von Sicherheits-

empfehlungen umfasst; 

 

o) "Ursachen" Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder Umstände oder eine Kombination 

dieser Faktoren, die zu einem Unfall oder einer Störung geführt haben; 

 

p) "Agentur" die Europäische Eisenbahnagentur, d.h. die Gemeinschaftsagentur für Sicherheit 

und Interoperabilität im Eisenbahnverkehr; 

 

q) "benannte Stellen" die Stellen, die gemäß den Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG damit 

betraut sind, die Konformität oder die Gebrauchstauglichkeit der Interoperabilitätskompo-

nenten zu bewerten oder das EG-Prüfverfahren für Teilsysteme durchzuführen; 

 

r) "Interoperabilitätskomponenten" in den Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG bestimmte 

Bauteile, Bauteilgruppen, Unterbaugruppen oder komplette Materialbaugruppen, die in ein 

Teilsystem eingebaut sind oder eingebaut werden sollen und von denen die Interoperabilität 

des Hochgeschwindigkeitsbahnsystems oder des konventionellen Eisenbahnsystems direkt 

oder indirekt abhängt. Der Begriff "Komponenten" umfasst sowohl materielle als auch 

immaterielle Produkte wie Software. 
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KAPITEL II 

 

ENTWICKLUNG UND MANAGEMENT DER SICHERHEIT 

 

Artikel 4 

Entwicklung und Verbesserung der Eisenbahnsicherheit 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Eisenbahnsicherheit allgemein aufrecht-

erhalten und, soweit dies nach vernünftigem Ermessen durchführbar ist, kontinuierlich verbessert 

wird, wobei die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts sowie der technische und wissenschaftliche 

Fortschritt berücksichtigt werden und die Verhütung schwerer Unfälle Vorrang erhält. 

 

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Sicherheitsvorschriften auf offene und nichtdiskriminierende 

Weise festgelegt, angewandt und durchgesetzt werden, und fördern so die Entwicklung eines ein-

heitlichen europäischen Eisenbahnverkehrssystems. 

 

(2)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Maßnahmen zur Entwicklung und Verbesserung 

der Eisenbahnsicherheit die Notwendigkeit eines auf einem System beruhenden Ansatzes berück-

sichtigen. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Haftung für den sicheren Betrieb des Eisen-

bahnsystems und die Begrenzung der damit verbundenen Risiken den Fahrwegbetreibern und den 

Eisenbahnunternehmen auferlegt wird, indem diese verpflichtet werden, die erforderlichen Maß-

nahmen zur Risikobegrenzung - gegebenenfalls in gegenseitiger Zusammenarbeit - durchzuführen, 

nationale Sicherheitsvorschriften und -normen anzuwenden und ein Sicherheitsmanagement im 

Sinne dieser Richtlinie einzuführen. 
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Unbeschadet einer zivilrechtlichen Haftung nach den Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten haftet 

jeder Fahrwegbetreiber und jedes Eisenbahnunternehmen für den ihn betreffenden Systembereich 

und dessen sicheren Betrieb, einschließlich der Materialbeschaffung und der Vergabe von Dienst-

leistungsaufträgen, gegenüber Benutzern, Kunden, den betroffenen Arbeitnehmern und Dritten. 

 

(4)  Hiervon unberührt bleibt die Verantwortung jedes Herstellers, jedes Zulieferers von 

Wartungsmaterial, jedes Wagenhalters, jedes Dienstleistungsanbieters und jeder Beschaffungsstelle 

dafür, dass die von ihnen gelieferten Fahrzeuge, Anlagen, Zubehörteile und Materialien sowie die 

Dienstleistungen den angegebenen Anforderungen und Einsatzbedingungen entsprechen, so dass sie 

vom Eisenbahnunternehmen und/oder Fahrwegbetreiber im Betrieb sicher eingesetzt werden 

können. 

 

Artikel 5 

Gemeinsame Sicherheitsindikatoren 

 

(1)  Um die Bewertung in Bezug auf die Verwirklichung der CST zu erleichtern und die all-

gemeine Entwicklung der Eisenbahnsicherheit zu verfolgen, tragen die Mitgliedstaaten über die 

Jahresberichte der Sicherheitsbehörden gemäß Artikel 18 Informationen über gemeinsame Sicher-

heitsindikatoren (CSI) zusammen. 

 

Das erste Bezugsjahr für die CSI ist ... *, für die im darauf folgenden Jahr der Jahresbericht vorzu-

legen ist. 

 

Die CSI werden gemäß Anhang I festgelegt. 

                                                 
*  Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(2)  Anhang I wird vor dem ... * nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren über-

arbeitet, um insbesondere gemeinsame Definitionen für die CSI und gemeinsame Methoden für die 

Unfallkostenberechnung hinzuzufügen. 

 

Artikel 6 

Gemeinsame Sicherheitsmethoden 

 

(1)  Eine erste Reihe von CSM, die sich zumindest auf die in Absatz 3 Buchstabe a genann-

ten Methoden erstrecken, wird von der Kommission vor dem ... ** nach dem in Artikel 27 Absatz 2 

genannten Verfahren erlassen. Sie wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

 

Eine zweite Reihe von CSM, die sich auf die übrigen in Absatz 3 genannten Methoden erstrecken, 

wird von der Kommission vor dem ... *** nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren 

erlassen. Sie wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

 

(2)  Die Agentur erstellt CSM-Entwürfe und Entwürfe überarbeiteter CSM aufgrund von 

Aufträgen, die nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren erteilt werden. 

 

Die CSM-Entwürfe beruhen auf einer Untersuchung der in den Mitgliedstaaten bestehenden 

Methoden. 

 

(3)  In den CSM wird beschrieben, wie das Sicherheitsniveau, die Erreichung der Sicher-

heitsziele und die Einhaltung der anderen Sicherheitsanforderungen beurteilt werden; dazu werden 

folgende Verfahren erarbeitet und festgelegt: 

 

a) Methoden für die Evaluierung und Bewertung von Risiken, 

                                                 
*  Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
**  Vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
*** Sechs Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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b) Methoden für die Konformitätsbewertung in Bezug auf die Anforderungen der nach den Arti-

keln 10 und 11 erteilten Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmigungen und, 

 

c) soweit sie noch nicht von TSI erfasst werden, Methoden zur Überprüfung, ob die struktur-

bezogenen Teilsysteme des transeuropäischen Hochgeschwindigkeitsbahnsystems und des 

konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems gemäß den einschlägigen grundlegen-

den Anforderungen betrieben und instand gehalten werden. 

 

(4)  Die CSM werden regelmäßig nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren 

überarbeitet, wobei die bei ihrer Anwendung gewonnenen Erfahrungen, die allgemeine Entwick-

lung der Eisenbahnsicherheit sowie die in Artikel 4 Absatz 1 niedergelegten Verpflichtungen der 

Mitgliedstaaten zu berücksichtigen sind. 

 

(5)  Die Mitgliedstaaten nehmen alle Änderungen an ihren nationalen Sicherheitsvor-

schriften vor, die aufgrund des Erlasses von CSM und überarbeiteten CSM erforderlich sind. 

 

Artikel 7 

Gemeinsame Sicherheitsziele 

 

(1)  Die CST werden nach den in diesem Artikel vorgesehenen Verfahren entwickelt, 

erlassen und überarbeitet. 

 

(2)  Die Agentur erstellt CST-Entwürfe und Entwürfe überarbeiteter CST aufgrund von 

Aufträgen, die nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren erteilt werden. 
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(3)  Die erste Reihe von CST-Entwürfen beruht auf einer Untersuchung der bestehenden 

Ziele und sicherheitsbezogenen Leistungsfähigkeit in den Mitgliedstaaten und gewährleistet, dass 

die bestehende sicherheitsbezogene Leistungsfähigkeit des Eisenbahnsystems in keinem Mitglied-

staat verringert wird. Sie wird von der Kommission vor dem ... * nach dem in Artikel 27 Absatz 2 

genannten Verfahren erlassen und im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

 

Die zweite Reihe von CST-Entwürfen beruht auf den Erfahrungen, die mit der ersten Reihe von 

CST und deren Umsetzung gewonnen wurden. Sie tragen allen vorrangigen Bereichen Rechnung, in 

denen die Sicherheit verbessert werden muss. Sie werden von der Kommission vor dem ... ** nach 

dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen und im Amtsblatt der Europäischen 

Union veröffentlicht. 

 

Alle Vorschläge für Entwürfe von CST und überarbeitete CST spiegeln die in Artikel 4 Absatz 1 

niedergelegten Verpflichtungen der Mitgliedstaaten wider. Diese Vorschläge enthalten eine 

Bewertung der absehbaren Kosten und des absehbaren Nutzens, wobei ihre voraussichtlichen Aus-

wirkungen auf alle betroffenen Betreiber und Wirtschaftsbeteiligten und ihre Auswirkungen auf die 

gesellschaftliche Risikoakzeptanz angegeben werden. Erforderlichenfalls enthalten sie einen Zeit-

plan für die schrittweise Umsetzung, damit insbesondere die Art und der Umfang der für ihre 

Umsetzung erforderlichen Investitionen berücksichtigt werden. In den Vorschlägen werden mög-

liche Auswirkungen auf die TSI für die einzelnen Teilsysteme untersucht und gegebenenfalls Vor-

schläge für sich daraus ergebende Änderungen der TSI unterbreitet. 

                                                 
*  Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
**  Sieben Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 



30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 164/ 
_______________________________________________________________________________ 

65

 

(4)  Die CST legen die Sicherheitsniveaus fest, die die einzelnen Bereiche des Eisenbahn-

systems und das Gesamtsystem in jedem Mitgliedstaat mindestens erreichen müssen; sie werden in 

Form von Kriterien für die Akzeptanz folgender Risiken ausgedrückt: 

 

a) individuelle Risiken für Fahrgäste, Bedienstete einschließlich des Personals von Auftrag-

nehmern, Benutzer von Bahnübergängen und sonstige Personen sowie, unbeschadet der gel-

tenden nationalen und internationalen Haftungsregeln, individuelle Risiken für Unbefugte auf 

Eisenbahnanlagen; 

 

b) gesellschaftliche Risiken. 

 

(5)  Die CST werden regelmäßig nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren 

überarbeitet, wobei die allgemeine Entwicklung der Eisenbahnsicherheit zu berücksichtigen ist. 

 

(6)  Die Mitgliedstaaten nehmen alle erforderlichen Änderungen ihrer nationalen Sicher-

heitsvorschriften vor, damit zumindest die CST und die überarbeiteten CST nach Maßgabe der für 

sie geltenden Umsetzungszeitpläne erreicht werden. Sie notifizieren der Kommission die betref-

fenden Vorschriften gemäß Artikel 8 Absatz 3. 

 

Artikel 8 

Nationale Sicherheitsvorschriften 

 

(1)  Bei der Anwendung dieser Richtlinie legen die Mitgliedstaaten verbindliche nationale 

Sicherheitsvorschriften fest und sorgen dafür, dass diese veröffentlicht und allen Fahrwegbe-

treibern, Eisenbahnunternehmen und den Antragstellern einer Sicherheitsbescheinigung oder einer 

Sicherheitsgenehmigung in einer klaren und allen Beteiligten verständlichen Sprache zur Verfügung 

gestellt werden. 
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(2)  Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission vor dem ... * alle einschlägigen 

geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften gemäß Anhang II unter Angabe ihres Anwendungs-

bereichs. 

 

Die Notifizierung enthält darüber hinaus Angaben über den wesentlichen Inhalt der Vorschriften 

mit Verweisen auf die Rechtstexte, die Art der Rechtsakte und die jeweilige Stelle oder Organi-

sation, die für deren Veröffentlichung zuständig ist. 

 

(3)  Spätestens vier Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie bewertet die Agentur, in 

welcher Weise die nationalen Sicherheitsvorschriften gemäß Absatz 1 veröffentlicht und zur Verfü-

gung gestellt werden. Sie legt der Kommission darüber hinaus geeignete Empfehlungen für die 

Veröffentlichung dieser Vorschriften vor, um diese Information einfacher zugänglich zu machen. 

 

(4)  Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission unverzüglich alle Änderungen an den 

notifizierten nationalen Sicherheitsvorschriften und alle möglicherweise angenommenen neuen 

Sicherheitsvorschriften, sofern die betreffenden Vorschriften nicht ausschließlich die Anwendung 

von TSI betreffen. 

 

(5)  Um die Einführung neuer spezifischer nationaler Vorschriften soweit wie möglich ein-

zuschränken und so zu verhindern, dass weitere Hindernisse aufgebaut werden, sowie zur schritt-

weisen Harmonisierung der Sicherheitsvorschriften überwacht die Kommission die Einführung 

neuer nationaler Vorschriften durch die Mitgliedstaaten. 

 

 

                                                 
*  Zwölf Monate nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(6)  Beabsichtigt ein Mitgliedstaat nach der Annahme der CST, eine neue nationale Sicher-

heitsvorschrift einzuführen, die ein höheres Sicherheitsniveau als die CST vorschreibt, oder beab-

sichtigt er, eine neue nationale Sicherheitsvorschrift einzuführen, die die Tätigkeit von Eisenbahn-

unternehmen anderer Mitgliedstaaten in dem Gebiet des betroffenen Mitgliedstaats beeinträchtigt, 

so konsultiert er rechtzeitig alle betroffenen Parteien, und es gilt das Verfahren des Absatzes 7. 

 

(7)  Der Mitgliedstaat legt der Kommission den Entwurf der Sicherheitsvorschrift mit den 

Gründen für deren Einführung zur Prüfung vor. 

 

Ist die Kommission der Auffassung, dass der Entwurf der Sicherheitsvorschrift mit den CSM oder 

mit dem Ziel, mindestens die CST zu erreichen, nicht vereinbar ist oder dass er ein Mittel zur will-

kürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Eisenbahnbetriebs zwischen 

Mitgliedstaaten darstellt, so ergeht eine an den betreffenden Mitgliedstaat gerichtete Entscheidung 

nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren. 

 

Hat die Kommission ernsthafte Zweifel an der Vereinbarkeit des Entwurfs der Sicherheitsvorschrift 

mit den CSM oder mit dem Ziel, mindestens die CST zu erreichen, oder ist sie der Auffassung, dass 

er ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung oder eine verschleierte Beschränkung des Eisen-

bahnbetriebs zwischen Mitgliedstaaten darstellt, so unterrichtet sie unverzüglich den betreffenden 

Mitgliedstaat, der die Annahme, das Inkrafttreten oder die Durchführung der Vorschrift aussetzt, bis 

nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren innerhalb von sechs Monaten eine Entschei-

dung ergangen ist. 
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Artikel 9 

Sicherheitsmanagementsysteme 

 

(1)  Die Fahrwegbetreiber und die Eisenbahnunternehmen führen ein Sicherheitsmanage-

mentsystem ein, um sicherzustellen, dass das Eisenbahnsystem mindestens die CST erreichen kann, 

die in Artikel 8 und Anhang II genannten nationalen Sicherheitsvorschriften sowie die in den TSI 

festgelegten Sicherheitsanforderungen erfüllt und dass die einschlägigen Teile der CSM angewandt 

werden. 

 

(2)  Das Sicherheitsmanagementsystem erfüllt die Anforderungen und enthält die Elemente, 

die in Anhang III festgelegt sind, wobei der Art, dem Umfang und anderen Merkmalen der ausge-

übten Tätigkeit Rechnung getragen wird. Es gewährleistet die Kontrolle aller Risiken, die mit der 

Tätigkeit des Fahrwegbetreibers oder Eisenbahnunternehmens, einschließlich Instandhaltungs-

arbeiten und der Materialbeschaffung sowie der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen, verbunden 

sind. Unbeschadet geltender nationaler und internationaler Haftungsregeln berücksichtigt das 

Sicherheitsmanagementsystem, soweit angezeigt und angemessen, auch die sich aus der Tätigkeit 

anderer Beteiligter ergebenden Risiken. 

 

(3)  Das Sicherheitsmanagementsystem jedes Fahrwegbetreibers berücksichtigt die Folgen, 

die sich aus der betrieblichen Tätigkeit verschiedener Eisenbahnunternehmen auf dem Netz erge-

ben, und gewährleistet, dass alle Eisenbahnunternehmen im Einklang mit den TSI, den nationalen 

Sicherheitsvorschriften und den Anforderungen ihrer Sicherheitsbescheinigung tätig sein können. 

Es wird ferner mit dem Ziel entwickelt, die Notfallverfahren des Fahrwegbetreibers mit allen 

Eisenbahnunternehmen, die seine Infrastruktur nutzen, zu koordinieren. 
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(4)  Alle Fahrwegbetreiber und Eisenbahnunternehmen legen der Sicherheitsbehörde jedes 

Jahr vor dem 30. Juni einen Sicherheitsbericht vor, der sich auf das vorangegangene Kalenderjahr 

bezieht. Dieser Sicherheitsbericht beinhaltet Folgendes: 

 

a) Angaben darüber, wie die unternehmensbezogenen Sicherheitsziele erreicht werden, sowie 

die Ergebnisse der Sicherheitspläne; 

 

b) die Entwicklung von nationalen Sicherheitsindikatoren und den in Anhang I festgelegten CSI, 

sofern dies für die berichtende Organisation von Belang ist; 

 

c) die Ergebnisse interner Sicherheitsprüfungen; 

 

d) Angaben über Mängel und Störungen des Eisenbahn- bzw. des Infrastrukturbetriebs, die für 

die Sicherheitsbehörde von Bedeutung sein können. 

 

KAPITEL III 

 

SICHERHEITSBESCHEINIGUNG UND -GENEHMIGUNG 

 

Artikel 10 

Sicherheitsbescheinigungen 

 

(1)  Eisenbahnunternehmen benötigen für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur eine 

Sicherheitsbescheinigung nach diesem Kapitel. Die Sicherheitsbescheinigung kann für das gesamte 

Netz eines Mitgliedstaats oder nur für einen bestimmten Teil davon gelten. 
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Mit der Sicherheitsbescheinigung weist das Eisenbahnunternehmen nach, dass es ein Sicherheits-

managementsystem eingeführt hat und die in den TSI und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften 

der Gemeinschaft sowie in nationalen Sicherheitsvorschriften festgelegten Anforderungen erfüllen 

kann und damit in der Lage ist, Risiken zu kontrollieren und einen sicheren Verkehrsbetrieb auf 

dem Netz zu gewährleisten. 

 

(2)  Die Sicherheitsbescheinigung beinhaltet 

 

a) eine Bescheinigung über die Zulassung des Sicherheitsmanagementsystems des Eisenbahn-

unternehmens gemäß Artikel 9 und Anhang III und 

 

b) eine Bescheinigung über die Zulassung der Vorkehrungen, die das Eisenbahnunternehmen 

getroffen hat, um die besonderen Anforderungen für den sicheren Verkehrsbetrieb auf dem 

betreffenden Netz zu erfüllen. Zu den Anforderungen können die Anwendung der TSI und 

nationaler Sicherheitsvorschriften, die Zulassung von Bescheinigungen für das Personal und 

die Genehmigung der Inbetriebnahme der vom Eisenbahnunternehmen verwendeten Fahr-

zeuge zählen. Die Bescheinigung stützt sich auf die vom Eisenbahnunternehmen vorgelegten 

Unterlagen gemäß Anhang IV. 

 

(3)  Die Sicherheitsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Eisenbahnunternehmen seinen 

Betrieb zuerst aufnimmt, erteilt die Bescheinigung gemäß Absatz 2. 

 

In der gemäß Absatz 2 erteilten Bescheinigung müssen die Art und der Umfang der erfassten 

Eisenbahnverkehrsdienste angegeben werden. Die gemäß Absatz 2 Buchstabe a erteilte Bescheini-

gung ist für gleichwertige Eisenbahnverkehrsdienste in der gesamten Gemeinschaft gültig. 
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(4)  Die Sicherheitsbehörde des Mitgliedstaats, in dem das Eisenbahnunternehmen die Auf-

nahme zusätzlicher Eisenbahnverkehrsdienste beabsichtigt, erteilt die gemäß Absatz 2 Buchstabe b 

erforderliche zusätzliche nationale Bescheinigung. 

 

(5)  Die Sicherheitsbescheinigung wird auf Antrag des Eisenbahnunternehmens spätestens 

alle fünf Jahre erneuert. Sie wird vollständig oder teilweise aktualisiert, wenn sich die Art oder der 

Umfang des Betriebs wesentlich ändert. 

 

Der Inhaber der Sicherheitsbescheinigung unterrichtet die zuständige Sicherheitsbehörde unverzüg-

lich über alle wichtigen Änderungen der Bedingungen des einschlägigen Teils der Sicherheits-

bescheinigung. Ferner unterrichtet er die zuständige Sicherheitsbehörde über die Einführung neuer 

Personalkategorien und neuer Fahrzeugarten. 

 

Bei wesentlichen Änderungen des rechtlichen Rahmens im Bereich der Sicherheit kann die Sicher-

heitsbehörde die Überprüfung des einschlägigen Teils der Sicherheitsbescheinigung verlangen. 

 

Stellt die Sicherheitsbehörde fest, dass der Inhaber der Sicherheitsbescheinigung die Bedingungen 

einer von ihr ausgestellten Bescheinigung nicht mehr erfüllt, so widerruft sie Teil a und/oder Teil b 

der Bescheinigung und begründet ihre Entscheidung. Die Sicherheitsbehörde, die eine nach 

Absatz 4 erteilte zusätzliche nationale Bescheinigung widerrufen hat, unterrichtet unverzüglich die 

Sicherheitsbehörde, die die Bescheinigung gemäß Absatz 2 Buchstabe a erteilt hat, über ihre Ent-

scheidung. 

 

Ebenso muss die Sicherheitsbehörde eine Sicherheitsbescheinigung widerrufen, wenn sich heraus-

stellt, dass der Inhaber der Sicherheitsbescheinigung diese im Verlauf des Jahres nach ihrer Ertei-

lung nicht in der vorgesehenen Weise genutzt hat. 
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(6)  Die Sicherheitsbehörde unterrichtet die Agentur binnen eines Monats über die Sicher-

heitsbescheinigungen gemäß Absatz 2 Buchstabe a, die erteilt, erneuert, geändert oder widerrufen 

wurden. Dabei werden der Name und die Anschrift des Eisenbahnunternehmens, das Ausgabe-

datum, der Geltungsbereich und die Gültigkeitsdauer der Sicherheitsbescheinigung sowie im Fall 

eines Widerrufs die Gründe für ihre Entscheidung angegeben. 

 

(7)  Die Agentur bewertet vor dem ... * die Entwicklung der Sicherheitsbescheinigung und 

legt der Kommission einen Bericht mit Empfehlungen zu einer Strategie für den Übergang zu einer 

einzigen gemeinschaftlichen Sicherheitsbescheinigung vor. Unter Berücksichtigung dieser Emp-

fehlungen wird die Kommission in geeigneter Weise tätig. 

 

Artikel 11 

Sicherheitsgenehmigung für Fahrwegbetreiber 

 

(1)  Der Fahrwegbetreiber benötigt für die Verwaltung und den Betrieb einer Eisenbahn-

infrastruktur eine Sicherheitsgenehmigung der Sicherheitsbehörde des Mitgliedstaats, in dem er 

niedergelassen ist. 

 

Die Sicherheitsgenehmigung beinhaltet 

 

a) eine Genehmigung über die Zulassung des Sicherheitsmanagementsystems des Fahrweg-

betreibers gemäß Artikel 9 und Anhang III und 

 

b) eine Genehmigung über die Zulassung der Vorkehrungen, die der Fahrwegbetreiber getroffen 

hat, um die besonderen Anforderungen für eine sichere Auslegung, Instandhaltung und einen 

sicheren Betrieb der Eisenbahninfrastruktur zu erfüllen, wozu gegebenenfalls die Instandhal-

tung und der Betrieb des Verkehrssteuerungs- und Signalgebungssystems gehören. 

                                                 
*  Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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(2)  Die Sicherheitsgenehmigung wird auf Antrag des Fahrwegbetreibers spätestens alle fünf 

Jahre erneuert. Sie wird vollständig oder teilweise aktualisiert, wenn die Infrastruktur, die Signal-

gebung oder die Energieversorgung oder die Grundsätze für ihren Betrieb und ihre Instandhaltung 

wesentlich geändert werden. Der Inhaber der Sicherheitsbescheinigung unterrichtet die Sicherheits-

behörde unverzüglich über alle derartigen Änderungen. 

 

Bei wesentlichen Änderungen des rechtlichen Rahmens im Bereich der Sicherheit kann die Sicher-

heitsbehörde die Überprüfung der Sicherheitsgenehmigung verlangen. 

 

Stellt die Sicherheitsbehörde fest, dass ein Fahrwegbetreiber, der Inhaber einer Sicherheitsgeneh-

migung ist, die dafür geltenden Bedingungen nicht mehr erfüllt, so widerruft sie die Genehmigung 

und begründet ihre Entscheidung. 

 

(3)  Die Sicherheitsbehörde unterrichtet die Agentur binnen eines Monats über die Sicher-

heitsgenehmigungen, die erteilt, erneuert, geändert oder widerrufen wurden. Dabei werden der 

Name und die Anschrift des Fahrwegbetreibers, das Ausgabedatum, der Geltungsbereich und die 

Gültigkeitsdauer der Sicherheitsgenehmigung sowie, im Fall eines Widerrufs, die Gründe für ihre 

Entscheidung angegeben. 

 

Artikel 12 

Voraussetzungen für Anträge auf Ausstellung 

von Sicherheitsbescheinigungen und Sicherheitsgenehmigungen 

 

(1)  Über Anträge auf eine Sicherheitsbescheinigung oder eine Sicherheitsgenehmigung ent-

scheidet die Sicherheitsbehörde unverzüglich, spätestens jedoch vier Monate nach Vorlage aller 

notwendigen Informationen sowie aller von der Sicherheitsbehörde geforderten Zusatzinforma-

tionen. Werden vom Antragsteller Zusatzinformationen gefordert, so ist ihm dies umgehend mitzu-

teilen. 
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(2)  Die Sicherheitsbehörde leistet bei der Erlangung von Sicherheitsbescheinigungen aus-

führliche Orientierungshilfe, um die Gründung neuer Eisenbahnunternehmen und die Antrag-

stellung von Eisenbahnunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten zu erleichtern. Sie erstellt eine 

Liste aller im Zusammenhang mit Artikel 10 Absatz 2 bestehenden Anforderungen und stellt den 

Antragstellern alle sachdienlichen Unterlagen zur Verfügung. 

 

Besondere Orientierungshilfe erhalten jene Eisenbahnunternehmen, die für Dienste auf einem 

bestimmten Teil einer Infrastruktur eine Sicherheitsbescheinigung beantragen, wobei die für den 

betreffenden Teil geltenden Vorschriften im Einzelnen anzugeben sind. 

 

(3)  Ein Leitfaden, in dem die Anforderungen für Sicherheitsbescheinigungen aufgeführt 

und erläutert werden und der eine Liste der vorzulegenden Dokumente enthält, wird den Antrag-

stellern kostenlos zur Verfügung gestellt. Alle Anträge auf Sicherheitsbescheinigungen sind in der 

von der Sicherheitsbehörde vorgeschriebenen Sprache vorzulegen. 

 

Artikel 13 

Zugang zu Schulungsmöglichkeiten 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass Eisenbahnunternehmen, die eine Sicherheits-

bescheinigung beantragen, fairen und nichtdiskriminierenden Zugang zu Schulungsmöglichkeiten 

für Zugführer und Zugbegleiter erhalten, sofern derartige Schulungen für die Erfüllung von Anfor-

derungen zur Erlangung der Sicherheitsbescheinigung notwendig sind. 

 

Die angebotenen Schulungen müssen eine Vermittlung der erforderlichen Streckenkenntnisse, der 

Betriebsvorschriften und -verfahren, der Signalgebung und Zugsteuerung/Zugsicherung sowie der 

für die betreffenden Strecken geltenden Notfallverfahren umfassen. 
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Die Mitgliedstaaten gewährleisten ferner, dass Infrastrukturbetreiber und ihr Personal, die wesent-

liche Sicherheitsaufgaben wahrnehmen, einen fairen und nicht diskriminierenden Zugang zu Schu-

lungseinrichtungen erhalten. 

 

Werden bei diesen Schulungen keine Prüfungen abgehalten und keine Zeugnisse ausgestellt, so 

sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass die Eisenbahnunternehmen entsprechende Zeugnisse erhalten 

können, falls diese für die Erlangung der Sicherheitsbescheinigung notwendig sind. 

 

Die Sicherheitsbehörde sorgt dafür, dass die Schulungen und gegebenenfalls die Ausstellung von 

Zeugnissen mit den Sicherheitsanforderungen im Einklang stehen, die in TSI oder in nationalen 

Sicherheitsvorschriften nach Artikel 8 und Anhang II festgelegt sind. 

 

(2)  Werden die Schulungen ausschließlich von einem Eisenbahnunternehmen oder dem 

Fahrwegbetreiber angeboten, so sorgen die Mitgliedstaaten dafür, dass andere Eisenbahnunter-

nehmen zu einem angemessenen und nichtdiskriminierenden Preis, der kostenorientiert ist und eine 

Gewinnspanne umfassen kann, Zugang zu diesen Schulungen erhalten. 

 

(3)  Bei der Einstellung neuer Zugführer, Zugbegleiter und Mitarbeiter, die wesentliche 

Sicherheitsaufgaben wahrnehmen, müssen die Eisenbahnunternehmen in der Lage sein, alle früher 

bei anderen Eisenbahnunternehmen absolvierte Schulungen, Qualifizierungen und dort gemachte 

Erfahrungen zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck sind diese Mitarbeiter zum Zugang zu allen 

Dokumenten, die ihre Schulungen, Qualifikationen und Erfahrungen belegen, sowie zum Kopieren 

und zur Weiterleitung dieser Dokumente berechtigt. 

 

(4)  In allen Fällen ist jedes Eisenbahnunternehmen und jeder Fahrwegbetreiber gemäß 

Artikel 9 und Anhang III für den Ausbildungsstand und die Qualifikationen seines mit sicherheits-

relevanten Aufgaben betrauten Personals verantwortlich. 



30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 164/ 
_______________________________________________________________________________ 

76

 

Artikel 14 

Inbetriebnahme von in Betrieb befindlichen Fahrzeugen 

 

(1)  Fahrzeuge, die in einem Mitgliedstaat gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b zur Inbe-

triebnahme zugelassen sind und von den betreffenden TSI nicht in vollem Umfang erfasst werden, 

werden von einem anderen Mitgliedstaat oder von anderen Mitgliedstaaten nach diesem Artikel zur 

Inbetriebnahme zugelassen, falls dieser Mitgliedstaat oder diese Mitgliedstaaten eine Zulassung 

verlangen. 

 

(2)  Das Eisenbahnunternehmen, das in einem anderen Mitgliedstaat eine Zulassung zur 

Inbetriebnahme von Fahrzeugen beantragt, legt der zuständigen Sicherheitsbehörde eine technische 

Akte über die Fahrzeuge oder die Fahrzeugart vor und nennt den für das betreffende Netz vorgese-

henen Verwendungszweck der Fahrzeuge. Diese Akte enthält folgende Angaben: 

 

a) einen Nachweis über die Zulassung der Fahrzeuge zur Inbetriebnahme in einem anderen Mit-

gliedstaat sowie Aufzeichnungen mit Angaben zu dem Betrieb, der Instandhaltung und gege-

benenfalls technischen Änderungen, die nach der Zulassung durchgeführt wurden; 

 

b) relevante technische Daten, ein Instandhaltungsprogramm und Betriebsmerkmale, die die 

Sicherheitsbehörde anfordert und die für die Erteilung der zusätzlichen Zulassung erforderlich 

sind; 

 

c) einen Nachweis der technischen und betrieblichen Merkmale, der belegt, dass die Fahrzeuge 

mit der Energieversorgung, der Signalgebung und Zugsteuerung/Zugsicherung, der Spur-

weite, den Lichtraumprofilen der Infrastruktur, den maximal zulässigen Achslasten und 

anderen Betriebsgrößen kompatibel sind; 
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d) für die Zulassung benötigte Informationen über Ausnahmen von nationalen Sicherheits-

vorschriften sowie Nachweise, die sich auf Risikobewertungen stützen und belegen, dass die 

Zulassung der Fahrzeuge keine unangemessenen Risiken für das Netz mit sich bringt. 

 

(3)  Die Sicherheitsbehörde kann Probebetriebe auf dem Netz verlangen, um die Kompati-

bilität mit den in Absatz 2 Buchstabe c genannten beschränkenden Parametern zu überprüfen; in 

diesem Fall legt sie Umfang und Inhalt der Probebetriebe fest. 

 

(4)  Über einen Antrag im Sinne dieses Artikels entscheidet die Sicherheitsbehörde unver-

züglich, spätestens jedoch vier Monate nach Vorlage der vollständigen technischen Akte ein-

schließlich der Unterlagen über die Probebetriebe. Die Zulassungsbescheinigung kann einsatz-

spezifische Auflagen und andere Einschränkungen enthalten. 

 

Artikel 15 

Harmonisierung von Sicherheitsbescheinigungen 

 

(1)  Über gemeinsame harmonisierte Anforderungen gemäß Artikel 10 Absatz 2 Buch-

stabe b und Anhang IV sowie über ein gemeinsames Format für den Leitfaden für Antragsteller 

wird vor dem ... * nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren entschieden. 

 

(2)  Die Agentur spricht im Rahmen eines Auftrags, der nach dem in Artikel 27 Absatz 2 

genannten Verfahren erteilt wird, Empfehlungen zu gemeinsamen harmonisierten Anforderungen 

und zu einem gemeinsamen Format für den Leitfaden für Antragsteller aus. 

                                                 
*  Fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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KAPITEL IV 

 

SICHERHEITSBEHÖRDE 

 

Artikel 16 

Aufgaben 

 

(1)  Jeder Mitgliedstaat richtet eine Sicherheitsbehörde ein. Diese Behörde, bei der es sich 

um das für Verkehr zuständige Ministerium handeln kann, ist organisatorisch, rechtlich und in ihren 

Entscheidungen von Eisenbahnunternehmen, Fahrwegbetreibern, Antragstellern und Beschaf-

fungsstellen unabhängig. 

 

(2)  Die Sicherheitsbehörde wird mindestens mit folgenden Aufgaben betraut: 

 

a) Genehmigung der Inbetriebnahme der strukturbezogenen Teilsysteme des transeuropäischen 

Hochgeschwindigkeitsbahnsystems gemäß Artikel 14 der Richtlinie 96/48/EG und Überprü-

fung, ob diese entsprechend den einschlägigen grundlegenden Anforderungen betrieben und 

instand gehalten werden; 

 

b) Genehmigung der Inbetriebnahme der strukturbezogenen Teilsysteme des konventionellen 

transeuropäischen Eisenbahnsystems gemäß Artikel 14 der Richtlinie 2001/16/EG und Über-

prüfung, ob diese entsprechend den einschlägigen grundlegenden Anforderungen betrieben 

und instand gehalten werden; 

 

c) Überwachung, dass die Interoperabilitätskomponenten den grundlegenden Anforderungen 

nach Artikel 12 der Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG genügen; 
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d) Genehmigung der Inbetriebnahme neuer und wesentlich geänderter Fahrzeuge, die noch nicht 

Gegenstand einer TSI sind; 

 

e) Erteilung, Erneuerung, Änderung und Widerruf relevanter Teile der gemäß Artikel 10 bzw. 11 

erteilten Sicherheitsbescheinigungen bzw. Sicherheitsgenehmigungen und Überprüfung, ob 

die darin enthaltenen Bedingungen und Anforderungen eingehalten werden und ob der 

Betrieb von Fahrwegbetreibern und Eisenbahnunternehmen mit den Anforderungen des 

Gemeinschafts- und des nationalen Rechts im Einklang steht; 

 

f) Beobachtung, Förderung und gegebenenfalls Durchführung und Weiterentwicklung des 

rechtlichen Rahmens im Bereich der Sicherheit, einschließlich des Systems nationaler Sicher-

heitsvorschriften; 

 

g) Überwachung, dass Fahrzeuge ordnungsgemäß registriert werden und dass die sicherheits-

relevanten Informationen in dem gemäß Artikel 14 der Richtlinie 96/48/EG sowie der Richt-

linie 2001/16/EG eingerichteten nationalen Einstellungsregister zutreffen und dem neuesten 

Stand entsprechen. 

 

(3)  Die in Absatz 2 genannten Aufgaben dürfen an Fahrwegbetreiber, Eisenbahnunterneh-

men oder Beschaffungsstellen weder übertragen noch als Auftrag vergeben werden. 

 

Artikel 17 

Entscheidungsgrundsätze 

 

(1)  Die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörde ist durch Offenheit, Nichtdiskriminierung und 

Transparenz gekennzeichnet. Insbesondere gibt sie allen Beteiligten Gelegenheit, sich zu äußern, 

und begründet sie ihre Entscheidungen. 
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Sie reagiert umgehend auf Anfragen und Anträge und teilt ihre Informationsersuchen unverzüglich 

mit; sie trifft alle ihre Entscheidungen innerhalb von vier Monaten, nachdem alle angeforderten 

Informationen vorgelegt wurden. Sie kann jederzeit die technische Unterstützung der Fahrweg-

betreiber und der Eisenbahnunternehmen oder anderer qualifizierter Stellen anfordern, wenn sie den 

in Artikel 16 genannten Aufgaben nachkommt. 

 

Bei der Gestaltung des nationalen rechtlichen Rahmens konsultiert die Sicherheitsbehörde alle 

Beteiligten und Betroffenen einschließlich Fahrwegbetreibern, Eisenbahnunternehmen, Herstellern 

und Instandhaltungsorganisationen sowie Benutzern und Personalvertretern. 

 

(2)  Die Sicherheitsbehörde kann die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendigen 

Inspektionen und Untersuchungen durchführen und erhält Einsicht in alle sachdienlichen Doku-

mente sowie Zugang zu Einrichtungen, Anlagen und Ausrüstungen von Fahrwegbetreibern und 

Eisenbahnunternehmen. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um die gerichtliche 

Nachprüfbarkeit von Entscheidungen der Sicherheitsbehörde zu gewährleisten. 

 

(4)  Die Sicherheitsbehörden führen einen aktiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch zur 

Harmonisierung ihrer Entscheidungskriterien auf Gemeinschaftsebene durch. Durch ihre Zusam-

menarbeit soll vor allem die Ausstellung von Sicherheitsbescheinigungen für Eisenbahnunterneh-

men, denen nach dem in Artikel 15 der Richtlinie 2001/14/EG genannten Verfahren grenzüber-

schreitende Zugtrassen zugewiesen wurden, erleichtert und koordiniert werden. 

 

Die Agentur unterstützt die Sicherheitsbehörden bei diesen Aufgaben. 
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Artikel 18 

Jahresbericht 

 

Die Sicherheitsbehörde veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über ihre Tätigkeiten des Vorjahres 

und übermittelt ihn der Agentur spätestens bis zum 30. September. Der Bericht enthält Angaben 

über 

 

a) die Entwicklung der Eisenbahnsicherheit einschließlich einer auf den Mitgliedstaat bezogenen 

Zusammenstellung der CSI gemäß Anhang I; 

 

b) wichtige Änderungen von Gesetzen und Vorschriften im Bereich der Eisenbahnsicherheit; 

 

c) die Entwicklung der Sicherheitsbescheinigung und der Sicherheitsgenehmigung; 

 

d) Ergebnisse und Erfahrungen im Zusammenhang mit der Kontrolle von Fahrwegbetreibern 

und Eisenbahnunternehmen. 



30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 164/ 
_______________________________________________________________________________ 

82

 

KAPITEL V 

 

UNTERSUCHUNG VON UNFÄLLEN UND STÖRUNGEN 

 

Artikel 19 

Untersuchungspflicht 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 21 genannte Untersuchungsstelle 

nach schweren Unfällen im Eisenbahnverkehr Untersuchungen durchführt, um die Eisenbahn-

sicherheit nach Möglichkeit zu verbessern und Unfälle zu verhüten. 

 

(2)  Die in Artikel 21 genannte Untersuchungsstelle kann neben schweren Unfällen auch die 

Unfälle und Störungen untersuchen, die unter leicht veränderten Bedingungen zu schweren Unfäl-

len hätten führen können, einschließlich technischer Störungen in den strukturbezogenen Teil-

systemen oder an den Interoperabilitätskomponenten des transeuropäischen Hochgeschwindigkeits-

bahnsystems oder des konventionellen transeuropäischen Eisenbahnsystems. 

 

Es liegt im Ermessen der Untersuchungsstelle, zu entscheiden, ob ein solcher Unfall oder eine 

solche Störung untersucht wird oder nicht. Bei ihrer Entscheidung berücksichtigt sie 

 

a) die Schwere des Unfalls oder der Störung, 

 

b) die Frage, ob der Unfall oder die Störung zu einer für das gesamte System bedeutsamen Serie 

von Unfällen oder Störungen gehört, 

 

c) die Auswirkungen des Unfalls oder der Störung auf die Eisenbahnsicherheit auf Gemein-

schaftsebene und 
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d) Anfragen von Fahrwegbetreibern, Eisenbahnunternehmen, der Sicherheitsbehörde oder der 

Mitgliedstaaten. 

 

(3)  Der Umfang der Untersuchungen und das dabei anzuwendende Verfahren werden von 

der Untersuchungsstelle unter Berücksichtigung der Grundsätze und Ziele der Artikel 20 und 22 

und entsprechend den Erkenntnissen, die sie zur Verbesserung der Sicherheit aus dem Unfall oder 

der Störung gewinnen will, festgelegt. 

 

(4)  Schuld- oder Haftungsfragen sind auf keinen Fall Gegenstand der Untersuchung. 

 

Artikel 20 

Untersuchungsstatus 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten legen im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordnung den rechtlichen 

Status der Untersuchung so fest, dass die Untersuchungsbeauftragten ihrer Aufgabe so effizient und 

so rasch wie möglich nachkommen können. 

 

(2)  Den Untersuchungsbeauftragten wird gemäß den geltenden Rechtsvorschriften der Mit-

gliedstaaten und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit den für die gerichtliche Untersuchung 

zuständigen Behörden so bald wie möglich Folgendes gestattet: 

 

a) Zugang zum Ort des Unfalls oder der Störung sowie zu den betroffenen Fahrzeugen, der mit 

dem Ereignis im Zusammenhang stehenden Infrastruktur und den Anlagen für Verkehrs-

steuerung und Signalgebung; 
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b) sofortige Spurenaufnahme und überwachte Entnahme von Trümmern, Infrastruktureinrich-

tungen oder Bauteilen zu Untersuchungs- oder Auswertungszwecken; 

 

c) Zugang zum Inhalt von bordgestützten Aufzeichnungsgeräten und Ausrüstungen, die Sprach-

nachrichten aufzeichnen und den Betrieb des Signal- und Verkehrssteuerungssystems erfas-

sen, sowie dessen Auswertung; 

 

d) Zugang zu den Ergebnissen einer Untersuchung der Leichen der Opfer; 

 

e) Zugang zu den Ergebnissen von Untersuchungen des Zugpersonals und anderer Eisenbahn-

bediensteter, die an dem Unfall oder der Störung beteiligt waren; 

 

f) Befragung des beteiligten Eisenbahnpersonals und anderer Zeugen; 

 

g) Zugang zu allen sachdienlichen Informationen und Aufzeichnungen, die sich im Besitz des 

Fahrwegbetreibers, der beteiligten Eisenbahnunternehmen und der Sicherheitsbehörde 

befinden. 

 

(3)  Die Untersuchung wird unabhängig von jeder gerichtlichen Untersuchung durchgeführt. 
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Artikel 21 

Untersuchungsstelle 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die in Artikel 19 genannten Unfälle und Störun-

gen von einer ständigen Stelle untersucht werden, die über mindestens einen Untersuchungssach-

verständigen verfügt, der in der Lage ist, bei Unfällen oder Störungen als Untersuchungsbeauf-

tragter tätig zu werden. Diese Stelle ist organisatorisch, rechtlich und in ihren Entscheidungen von 

Fahrwegbetreibern, Eisenbahnunternehmen, entgelterhebenden Stellen, Zuweisungsstellen und 

benannten Stellen sowie von allen Parteien, deren Interessen mit den Aufgaben der Untersuchungs-

stelle kollidieren könnten, unabhängig. Sie ist darüber hinaus von der Sicherheitsbehörde und von 

den Regulierungsstellen im Eisenbahnsektor funktionell unabhängig. 

 

(2)  Die Untersuchungsstelle nimmt ihre Aufgaben unabhängig von den in Absatz 1 

genannten Organisationen wahr und wird mit den dafür notwendigen Mitteln ausgestattet. Ihr 

Untersuchungspersonal erhält eine Stellung, die ihm die erforderliche Unabhängigkeit garantiert. 

 

(3)  Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Eisenbahnunternehmen, die Fahrwegbetrei-

ber und gegebenenfalls die Sicherheitsbehörde verpflichtet sind, der Untersuchungsstelle Unfälle 

und Störungen im Sinne des Artikels 19 umgehend zu melden. Die Untersuchungsstelle muss in der 

Lage sein, auf solche Meldungen zu reagieren und die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit 

die Untersuchung spätestens eine Woche nach Eingang der Meldung des Unfalls oder der Störung 

beginnen kann. 

 

(4)  Die Untersuchungsstelle kann die ihr durch diese Richtlinie übertragenen Aufgaben mit 

Untersuchungen von Ereignissen kombinieren, bei denen es sich nicht um Eisenbahnunfälle oder 

-störungen handelt, sofern diese Untersuchungen ihre Unabhängigkeit nicht gefährden. 
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(5)  Erforderlichenfalls kann die Untersuchungsstelle die Unterstützung der Untersuchungs-

stellen anderer Mitgliedstaaten oder der Agentur anfordern, damit diese ihre Sachkenntnis zur Ver-

fügung stellen oder technische Inspektionen, Auswertungen oder Evaluierungen durchführen. 

 

(6)  Die Mitgliedstaaten können die Untersuchungsstelle mit der Untersuchung von Eisen-

bahnunfällen und -störungen betrauen, die nicht Gegenstand des Artikels 19 sind. 

 

(7)  Die Untersuchungsstellen führen einen aktiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch zur 

Entwicklung gemeinsamer Untersuchungsmethoden und Erarbeitung gemeinsamer Grundsätze für 

die Begleitung der Umsetzung von Sicherheitsempfehlungen durch und die Anpassung an den tech-

nischen und wissenschaftlichen Fortschritt. 

 

Die Agentur unterstützt die Untersuchungsstellen bei dieser Aufgabe. 

 

Artikel 22 

Durchführung von Untersuchungsverfahren 

 

(1)  Für die Untersuchung von Unfällen und Störungen im Sinne des Artikels 19 ist die 

Untersuchungsstelle des Mitgliedstaats zuständig, in dem sie sich ereignen. Kann das Ereignis 

keinem Mitgliedstaat zugeordnet werden oder ist es auf oder in der Nähe einer Anlage an der 

Grenze zwischen zwei Mitgliedstaaten eingetreten, so vereinbaren die betroffenen Stellen, welche 

von ihnen die Untersuchung durchführt, oder sie einigen sich auf eine gemeinsame Durchführung. 

Im erstgenannten Fall kann die andere Stelle an der Untersuchung mitwirken und erhält unein-

geschränkten Zugang zu den Ergebnissen. 
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Die Untersuchungsstellen eines anderen Mitgliedstaats werden aufgefordert, an einer Untersuchung 

mitzuwirken, wenn ein in diesem Mitgliedstaat niedergelassenes und zugelassenes Eisen-

bahnunternehmen an dem Unfall oder der Störung beteiligt ist. 

 

Dieser Absatz hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zu vereinbaren, dass die zuständigen Stellen 

unter anderen Umständen die Untersuchungen in Zusammenarbeit durchführen sollten. 

 

(2)  Für die Untersuchung jedes Unfalls oder jeder Störung stellt die zuständige Unter-

suchungsstelle die geeigneten Mittel bereit, einschließlich der für die Durchführung der Unter-

suchung notwendigen praktischen und technischen Sachkenntnis. Auf die Sachkenntnis kann je 

nach Art des zu untersuchenden Unfalls oder der zu untersuchenden Störung innerhalb oder außer-

halb der Untersuchungsstelle zurückgegriffen werden. 

 

(3)  Die Untersuchung wird so offen wie möglich durchgeführt, damit sich alle Beteiligten 

äußern können und Zugang zu den Ergebnissen erhalten. Der betroffene Fahrwegbetreiber und die 

betroffenen Eisenbahnunternehmen, die Sicherheitsbehörde, Opfer und ihre Angehörigen, Eigen-

tümer beschädigten Eigentums, Hersteller, beteiligte Rettungsdienste sowie Vertreter von Personal 

und Benutzern werden regelmäßig über die Untersuchung und ihren Verlauf unterrichtet; sie erhal-

ten nach Möglichkeit Gelegenheit, ihre Auffassungen und Standpunkte zu der Untersuchung zum 

Ausdruck zu bringen, und es wird ihnen ferner ermöglicht, Bemerkungen zu den in den Berichts-

entwürfen enthaltenen Informationen abzugeben. 

 

(4)  Die Untersuchungsstelle bringt ihre Untersuchungen am Unfallort schnellstmöglich zum 

Abschluss, damit der Fahrwegbetreiber die Infrastruktur so bald wie möglich wieder instand setzen 

und für den Bahnverkehr freigeben kann. 
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Artikel 23 

Berichte 

 

(1)  Zu jeder Untersuchung eines Unfalls oder einer Störung im Sinne des Artikels 19 

werden Berichte in einer der Art und Schwere des Unfalls bzw. der Störung sowie der Bedeutung 

der Ergebnisse der Untersuchung angemessenen Form erstellt. Diese Berichte verweisen auf den 

Untersuchungszweck gemäß Artikel 19 Absatz 1 und enthalten gegebenenfalls Sicherheits-

empfehlungen. 

 

(2)  Die Untersuchungsstelle gibt den Abschlussbericht schnellstmöglich und in der Regel 

nicht später als zwölf Monate nach dem Ereignis heraus. Der Aufbau des Berichts entspricht so 

genau wie möglich dem Modell in Anhang V. Der Bericht einschließlich der Sicherheitsempfeh-

lungen wird den Betroffenen gemäß Artikel 22 Absatz 3 sowie den betreffenden Stellen und Betei-

ligten in anderen Mitgliedstaaten zugeleitet. 

 

(3)  Die Untersuchungsstelle veröffentlicht jedes Jahr spätestens bis zum 30. September 

einen Bericht über die im Vorjahr durchgeführten Untersuchungen, die ausgesprochenen Sicher-

heitsempfehlungen und die im Anschluss an frühere Sicherheitsempfehlungen getroffenen Maß-

nahmen. 

 

Artikel 24 

Unterrichtung der Agentur 

 

(1)  Entscheidet die Untersuchungsstelle, eine Untersuchung durchzuführen, so teilt sie dies 

der Agentur innerhalb einer Woche nach der Entscheidung mit. Diese Mitteilung enthält Datum, 

Uhrzeit und Ort des Ereignisses sowie die Art und Folgen des Ereignisses in Bezug auf Todesopfer, 

Verletzte und Sachschäden. 
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(2)  Die Untersuchungsstelle übermittelt der Agentur jeweils ein Exemplar des Abschluss-

berichts nach Artikel 23 Absatz 2 sowie des Jahresberichts nach Artikel 23 Absatz 3. 

 

Artikel 25 

Sicherheitsempfehlungen 

 

(1)  Eine von einer Untersuchungsstelle ausgesprochene Sicherheitsempfehlung begründet 

keinesfalls eine Vermutung der Schuld oder Haftung für einen Unfall oder eine Störung. 

 

(2)  Die Empfehlungen werden an die Sicherheitsbehörde und, sofern es die Art der Emp-

fehlung erfordert, an andere Stellen oder Behörden in dem Mitgliedstaat oder an andere Mitglied-

staaten gerichtet. Die Mitgliedstaaten und ihre Sicherheitsbehörden ergreifen die erforderlichen 

Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Sicherheitsempfehlungen der Untersuchungsstellen ange-

messen berücksichtigt und gegebenenfalls umgesetzt werden. 

 

(3)  Die Sicherheitsbehörde und andere Behörden oder Stellen sowie gegebenenfalls andere 

Mitgliedstaaten, an die die Empfehlungen gerichtet sind, unterrichten die Untersuchungsstelle min-

destens jährlich über Maßnahmen, die als Reaktion auf die Empfehlung ergriffen wurden oder 

geplant sind. 
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KAPITEL VI 

 

DURCHFÜHRUNGSBEFUGNISSE 

 

Artikel 26 

Anpassung der Anhänge 

 

Die Anhänge werden nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren an den technischen und 

wissenschaftlichen Fortschritt angepasst. 

 

Artikel 27 

Ausschussverfahren 

 

(1)  Die Kommission wird von dem mit Artikel 21 der Richtlinie 96/48/EG eingesetzten 

Ausschuss unterstützt. 

 

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Be-

schlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf drei Monate fest-

gesetzt. 

 

(3)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 3 und 7 des Be-

schlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 8. 

 

(4)  Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
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Artikel 28 

Durchführungsmaßnahmen 

 

(1)  Die Mitgliedstaaten können der Kommission alle Maßnahmen im Zusammenhang mit 

der Durchführung dieser Richtlinie vorlegen. Die entsprechenden Entscheidungen werden nach dem 

in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren getroffen. 

 

(2)  Die Kommission prüft auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder von sich aus in speziellen 

Fällen die Anwendung und Durchsetzung der Bestimmungen über die Sicherheitsbescheinigung 

und die Sicherheitsgenehmigung; sie entscheidet binnen zwei Monaten nach Eingang des Ersuchens 

nach dem in Artikel 27 Absatz 2 genannten Verfahren, ob die betreffende Maßnahme weiterhin 

angewendet werden darf. Die Kommission teilt ihre Entscheidung dem Europäischen Parlament, 

dem Rat und den Mitgliedstaaten mit. 
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KAPITEL VII 

 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Artikel 29 

Änderung der Richtlinie 95/18/EG 

 

Die Richtlinie 95/18/EG wird wie folgt geändert: 

 

1. Artikel 8 erhält folgende Fassung: 

 

"Artikel 8 

 

Die Anforderungen an die fachliche Eignung sind erfüllt, wenn das antragstellende Eisen-

bahnunternehmen über eine Betriebsorganisation verfügt oder verfügen wird und die erfor-

derlichen Kenntnisse und/oder Erfahrungen für eine sichere und zuverlässige betriebliche 

Beherrschung und Überwachung der in der Betriebsgenehmigung genannten Geschäftstätig-

keit besitzt." 

 

2. Teil II des Anhangs wird gestrichen. 
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Artikel 30 

Änderung der Richtlinie 2001/14/EG 

 

Die Richtlinie 2001/14/EG wird wie folgt geändert: 

 

1. Der Titel erhält folgende Fassung: 

 

"Richtlinie 2001/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2001 

über die Zuweisung von Fahrwegkapazität der Eisenbahn und die Erhebung von Entgelten für 

die Nutzung von Eisenbahninfrastruktur". 

 

2. Artikel 30 Absatz 2 Buchstabe f erhält folgende Fassung: 

 

"f) Zugangsvereinbarungen gemäß Artikel 10 der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 

29. Juli 1991 zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft * in der 

Fassung der Richtlinie 2004/xx/EG zur Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates 

zur Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft **. 

 

_____________________ 
* ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. 
** ABl. L    ." 

 

3. Artikel 32 wird gestrichen. 
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4. Artikel 34 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

 

"(2)  Die Kommission prüft auf Ersuchen eines Mitgliedstaats oder von sich aus in 

speziellen Fällen die Anwendung und Durchsetzung der Bestimmungen über die Erhebung 

der Wegeentgelte und die Kapazitätszuweisung; sie entscheidet binnen zwei Monaten nach 

Eingang des Ersuchens nach dem in Artikel 35 Absatz 2 genannten Verfahren, ob die betref-

fende Maßnahme weiterhin angewendet werden darf. Die Kommission teilt ihre Entscheidung 

dem Europäischen Parlament, dem Rat und den Mitgliedstaaten mit." 

 

Artikel 31 

Bericht und weitere gemeinschaftliche Maßnahmen 

 

Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat vor dem ... * und anschlie-

ßend alle fünf Jahre einen Bericht über die Durchführung dieser Richtlinie. 

 

Dem Bericht werden gegebenenfalls Vorschläge für weitere gemeinschaftliche Maßnahmen 

beigefügt. 

 

Artikel 32 

Sanktionen 

 

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften für Sanktionen im Falle von Verstößen gegen die auf-

grund dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vorschriften und treffen alle zu ihrer Anwen-

dung erforderlichen Maßnahmen. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig, nichtdiskrimi-

nierend und abschreckend sein. 

                                                 
*  Drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften bis zu dem in Artikel 33 genannten 

Zeitpunkt mit und melden ihr spätere Änderungen unverzüglich. 

 

Artikel 33 

Umsetzung 

 

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, 

um dieser Richtlinie spätestens ab dem ... * nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüg-

lich davon in Kenntnis. 

 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitglied-

staaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme. 

 

Artikel 34 

Inkrafttreten 

 

Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

                                                 
*  Zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. 
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Artikel 35 

Adressaten 

 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

 

Geschehen zu Straßburg am 29. April 2004. 

 

 Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

 Der Präsident Der Präsident 

   P. COX       M. McDOWELL 

 

________________________ 
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ANHANG I 

 

Gemeinsame Sicherheitsindikatoren 

 

Die Sicherheitsbehörden erstatten über nachstehende gemeinsame Sicherheitsindikatoren Bericht. 

 

Wird über Indikatoren berichtet, die die in Artikel 2 Absatz 2 Buchstaben a und b genannten 

Bereiche betreffen, so sollten diese Angaben getrennt vorgelegt werden. 

 

Ergeben sich nach der Vorlage des Berichts neue Sachverhalte oder werden Fehler entdeckt, so 

ändert bzw. berichtigt die Sicherheitsbehörde die Sicherheitsindikatoren eines bestimmten Jahres 

bei der ersten geeigneten Gelegenheit, spätestens jedoch im folgenden Jahresbericht. 

 

Hinsichtlich der Indikatoren für die unter Nummer 1 genannten Unfälle wird die Verordnung (EG) 

Nr. 91/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die Statistik 

des Eisenbahnverkehrs 1 angewandt, sofern die Informationen vorliegen. 

 

1. Unfallbezogene Indikatoren 

 

1) Gesamtzahl und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) durchschnittliche Zahl der 

Unfälle, aufgeschlüsselt nach folgenden Unfallarten: 

 

− Kollisionen von Zügen einschließlich Kollisionen mit Hindernissen innerhalb des 

Lichtraumprofils; 

                                                 
1  ABl. L 14 vom 21.1.2003, S. 1. 
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− Zugentgleisungen; 

 

− Unfälle auf Bahnübergängen einschließlich solcher, an denen Fußgänger beteiligt 

sind; 

 

− Unfälle mit Personenschäden, die von in Bewegung befindlichen Eisenbahnfahr-

zeugen verursacht wurden, mit Ausnahme von Suiziden; 

 

− Suizide; 

 

− Fahrzeugbrände; 

 

− sonstige Unfälle. 

 

Jeder Unfall wird unter der jeweiligen Art des ursächlichen Unfalls aufgeführt, auch 

wenn die Folgen eines Sekundärunfalls schwerwiegender sind, beispielsweise bei einem 

Brand nach einer Entgleisung. 

 

2) Gesamtzahl und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) durchschnittliche Zahl der 

schwer Verletzten und Getöteten je Unfallart, aufgeschlüsselt in folgende Kategorien: 

 

− Fahrgäste (auch im Verhältnis zu den gesamten Personenkilometern); 

 

− Bedienstete einschließlich des Personals von Auftragnehmern; 
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− Benutzer von Bahnübergängen; 

 

− unbefugte auf Eisenbahnanlagen; 

 

− sonstige Personen. 

 

2. Indikatoren in Bezug auf Störungen und Beinaheunfälle 

 

1) Gesamtzahl und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) durchschnittliche Zahl der 

Schienenbrüche, Schienenverbiegungen und Signalgebungsfehler; 

 

2) Gesamtzahl und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) durchschnittliche Zahl der 

unter Gefährdung überfahrenen Haltesignale; 

 

3) Gesamtzahl und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) durchschnittliche Zahl der 

Rad- und der Achsbrüche an in Betrieb befindlichen Fahrzeugen. 

 

3. Indikatoren in Bezug auf die Unfallfolgen 

 

1) Gesamtkosten und (auf die gefahrenen Zugkilometer bezogene) Durchschnittskosten 

aller Unfälle (in Euro), bei denen nach Möglichkeit folgende Kosten zu berechnen und 

einzubeziehen sind: 

 

− für Tod und Verletzungen; 
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− Ausgleichsleistungen für den Verlust oder die Beschädigung des Eigentums von 

Fahrgästen, Personal oder Dritten, einschließlich der Kosten im Zusammenhang 

mit Umweltschäden; 

 

− für den Austausch oder die Instandsetzung beschädigter Fahrzeuge und Eisen-

bahnanlagen; 

 

− für Verspätungen, Störungen und Umleitungen im Verkehrsbetrieb einschließlich 

zusätzlicher Kosten für Personal und Verlust künftiger Einnahmen. 

 

Von den vorstehend genannten Kosten werden von Dritten geleistete oder voraussicht-

lich zu leistende Entschädigungen und Ausgleichsleistungen, beispielsweise von 

Kraftfahrzeugbesitzern, die an Unfällen auf Bahnübergängen beteiligt sind, abgezogen. 

Ausgleichsleistungen, die das Eisenbahnunternehmen oder der Fahrwegbetreiber auf-

grund eigener Versicherungspolicen erhält, werden nicht abgezogen. 

 

2) Gesamtzahl und (auf die geleisteten Arbeitsstunden bezogene) durchschnittliche Zahl 

der Arbeitsstunden, die von Personal und Auftragnehmern unfallbedingt nicht geleistet 

werden können. 

 

4. Indikatoren in Bezug auf die technische Sicherheit der Infrastruktur und ihre Umsetzung 

 

1) Prozentualer Anteil der mit automatischer Zugsicherung (ATP) betriebenen Strecken, 

prozentualer Anteil der unter Nutzung betriebsbereiter ATP-Systeme gefahrenen Zug-

kilometer; 

 

2) Zahl der Bahnübergänge (insgesamt und pro Kilometer Strecke). Prozentualer Anteil 

der automatisch oder manuell geschützten Bahnübergänge. 
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5. Indikatoren in Bezug auf das Sicherheitsmanagement 

 

Interne Nachprüfungen (Audits), die von Fahrwegbetreibern und Eisenbahnunternehmen 

gemäß den Unterlagen des Sicherheitsmanagementsystems durchgeführt wurden. Gesamtzahl 

der durchgeführten Nachprüfungen und Angabe dieser Zahl als Prozentwert in Bezug auf die 

vorgeschriebenen (und/oder geplanten) Nachprüfungen. 

 

6. Definitionen 

 

Die berichtenden Behörden können sich bei den Angaben zu diesem Anhang auf die in dem 

betreffenden Mitgliedstaat üblichen Definitionen für Indikatoren und Kostenberechnungs-

methoden stützen. Alle verwendeten Definitionen und Berechnungsmethoden werden in 

einem Anhang erläutert, der dem Jahresbericht nach Artikel 18 beigefügt wird. 

 

 

________________________ 
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ANHANG II 

 

Notifizierung nationaler Sicherheitsvorschriften 

 

Zu den der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 8 zu notifizierenden nationalen Sicher-

heitsvorschriften zählen folgende Vorschriften: 

 

1. Vorschriften über bestehende nationale Sicherheitsziele und Sicherheitsmethoden; 

 

2. Vorschriften über Anforderungen für Sicherheitsmanagementsysteme und die Sicherheits-

bescheinigung von Eisenbahnunternehmen; 

 

3. Vorschriften über Anforderungen für die Inbetriebnahme und Instandhaltung neuer und 

wesentlich geänderter Fahrzeuge, die noch nicht Gegenstand einer TSI sind. Die Notifizierung 

enthält Vorschriften über den Austausch von Fahrzeugen zwischen Eisenbahnunternehmen, 

über Registrierungssysteme sowie über Anforderungen für Prüfverfahren; 

 

4. gemeinsame Betriebsvorschriften für das Eisenbahnnetz, die noch nicht Gegenstand von TSI 

sind, einschließlich Vorschriften für das Signalgebungs- und das Verkehrssteuerungssystem; 

 

5. Vorschriften über Anforderungen für zusätzliche unternehmensinterne Betriebsvorschriften, 

die von Fahrwegbetreibern und Eisenbahnunternehmen erlassen werden müssen; 
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6. Vorschriften über Anforderungen an das mit sicherheitsrelevanten Aufgaben betraute 

Personal, einschließlich Auswahlkriterien, medizinischer Eignung, Schulung und Zulassung, 

die noch nicht Gegenstand einer TSI sind; 

 

7. Vorschriften über die Untersuchung von Unfällen und Störungen. 

 

 

________________________ 

 



30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 164/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

104

 

ANHANG III 

 

Sicherheitsmanagementsysteme 

 

1. Anforderungen an das Sicherheitsmanagementsystem 

 

Alle wichtigen Elemente des Sicherheitsmanagementsystems müssen dokumentiert werden; 

insbesondere wird die Zuständigkeitsverteilung innerhalb der Organisation des Fahrweg-

betreibers und des Eisenbahnunternehmens beschrieben. Es beschreibt, auf welche Weise die 

Geschäftsleitung die Kontrolle in den verschiedenen Bereichen sicherstellt, das Personal und 

seine Vertreter auf allen Ebenen einbezogen werden und die fortlaufende Verbesserung des 

Sicherheitsmanagementsystems gewährleistet wird. 

 

2. Wesentliche Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems 

 

Die wesentlichen Bestandteile des Sicherheitsmanagementsystems sind 

 

a) eine Sicherheitsordnung, die vom Unternehmensleiter genehmigt und dem gesamten 

Personal mitgeteilt wird; 

 

b) die Organisation betreffende qualitative und quantitative Ziele zur Erhaltung und Ver-

besserung der Sicherheit sowie Pläne und Verfahren für die Erreichung dieser Ziele; 
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c) Verfahren zur Einhaltung bestehender, neuer und geänderter Normen technischer und 

betrieblicher Art oder anderer Vorgaben, die 

 

− in TSI oder 

 

− in nationalen Sicherheitsvorschriften gemäß Artikel 8 und Anhang II oder 

 

− in sonstigen einschlägigen Vorschriften oder 

 

− in behördlichen Entscheidungen 

 

festgelegt sind, sowie Verfahren, mit denen sichergestellt wird, dass die Normen und 

anderen Vorgaben während der gesamten Lebensdauer des Materials und während des 

gesamten Betriebs erfüllt werden; 

 

d) Verfahren und Methoden für die Durchführung von Risikobewertungen und die Anwen-

dung von Maßnahmen zur Risikokontrolle für den Fall, dass sich aus geänderten 

Betriebsbedingungen oder neuem Material neue Risiken für die Infrastruktur oder den 

Betrieb ergeben; 

 

e) Schulungsprogramme für das Personal und Verfahren, die sicherstellen, dass die Quali-

fikation des Personals aufrechterhalten und die Arbeit dementsprechend ausgeführt 

wird; 

 

f) Vorkehrungen für einen ausreichenden Informationsfluss innerhalb der Organisation 

und gegebenenfalls zwischen Organisationen, die dieselbe Infrastruktur nutzen; 

 

g) Verfahren und Formate für die Dokumentierung von Sicherheitsinformationen und 

Bestimmung von Kontrollverfahren zur Sicherung der Konfiguration von entscheiden-

den Sicherheitsinformationen; 
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h) Verfahren, die sicherstellen, dass Unfälle, Störungen, Beinaheunfälle und sonstige 

gefährliche Ereignisse gemeldet, untersucht und ausgewertet werden und die not-

wendigen Vorbeugungsmaßnahmen ergriffen werden; 

 

i) Bereitstellung von Einsatz-, Alarm- und Informationsplänen in Absprache mit den 

zuständigen Behörden; 

 

j) Bestimmungen über regelmäßige interne Nachprüfungen des Sicherheitsmanagement-

systems. 

 

 

________________________ 

 



30.4.2004 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 164/ 
_______________________________________________________________________________ 

 

107

 

ANHANG IV 

 

Erklärung zum streckenbezogenen Teil der Sicherheitsbescheinigung 

 

Der Sicherheitsbehörde werden für die Ausstellung des streckenbezogenen Teils der Sicherheits-

bescheinigung die nachstehend aufgeführten Unterlagen vorgelegt: 

 

− Unterlagen des Eisenbahnunternehmens zu den TSI bzw. zu Teilen der TSI und gegebenen-

falls zu nationalen Sicherheitsvorschriften und sonstigen Vorschriften, die seinen Betrieb, sein 

Personal und seine Fahrzeuge betreffen, sowie Unterlagen, die die Einhaltung dieser Vor-

gaben durch das Sicherheitsmanagementsystem belegen; 

 

− Unterlagen des Eisenbahnunternehmens zu den verschiedenen Kategorien des angestellten 

oder beauftragten Betriebspersonals, einschließlich Nachweisen, dass dieses Personal die 

Anforderungen der TSI bzw. der nationalen Vorschriften erfüllt und ordnungsgemäß zuge-

lassen ist; 

 

− Unterlagen des Eisenbahnunternehmens zu den verwendeten Fahrzeugarten einschließlich 

Nachweisen, dass diese die Anforderungen der TSI bzw. der nationalen Vorschriften erfüllen 

und ordnungsgemäß zugelassen sind. 

 

Um Doppelarbeit zu vermeiden und die Informationsmenge zu verringern, sollten nur zusammen-

fassende Unterlagen zu Elementen vorgelegt werden, die den TSI entsprechen und sonstige Anfor-

derungen der Richtlinien 96/48/EG und 2001/16/EG erfüllen. 

 

 

________________________ 
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ANHANG V 

 

Wesentliche Inhalte von Untersuchungsberichten über Unfälle und Störungen 

 

1. Zusammenfassung 

 

Die Zusammenfassung enthält eine kurze Beschreibung des Ereignisses und seiner Auswir-

kungen mit Orts- und Zeitangaben. Sie nennt die unmittelbaren Auslöser des Ereignisses 

sowie die Einflussfaktoren und die bei der Untersuchung festgestellten Ursachen. Ferner 

werden die wichtigsten Empfehlungen sowie die entsprechenden Adressaten aufgeführt. 

 

2. Ereignisbezogene Angaben 

 

1) Ereignis 

 

− Datum, genaue Uhrzeit und Ort des Ereignisses; 

 

− Beschreibung des Geschehens, des Ortes sowie des Einsatzes der Rettungs- und 

Notfalldienste; 

 

− Entscheidung über die Durchführung einer Untersuchung, die Zusammensetzung 

des Untersuchungsteams und die Durchführung der Untersuchung. 
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2) Hintergrund des Ereignisses 

 

− beteiligte Bedienstete und Auftragnehmer sowie sonstige Beteiligte und Zeugen; 

 

− die Züge und ihre Zusammenstellung einschließlich der Registrierungsnummern 

der beteiligten Fahrzeuge; 

 

− Beschreibung der Infrastruktur und des Signalsystems (Gleise, Weichen, Ver-

riegelung, Signale, Zugsicherung); 

 

− Kommunikationsmittel; 

 

− Bauarbeiten am Ort des Ereignisses oder in dessen Nähe; 

 

− Auslösung des Notfallverfahrens der Eisenbahn mit der sich anschließenden 

Ereigniskette; 

 

− Auslösung der Notfallverfahren der öffentlichen Rettungsdienste, Polizei und 

ärztlichen Dienste mit der sich anschließenden Ereigniskette. 

 

3) Todesopfer, Verletzte und Sachschäden 

 

− Fahrgäste und Dritte sowie Personal einschließlich der Auftragnehmer; 

 

− Fracht, Gepäck und anderes Eigentum; 

 

− Fahrzeuge, Infrastruktur und Umwelt. 
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4) Äußere Umstände 

 

− Wetterbedingungen und geografische Angaben. 

 

3. Untersuchungsprotokoll 

 

1) Zusammenfassung von Aussagen (unter Wahrung des Schutzes der Personenidentität) 

 

− Eisenbahnpersonal, einschließlich Auftragnehmern; 

 

− sonstige Zeugen. 

 

2) Sicherheitsmanagementsystem 

 

− organisatorischer Rahmen und Art und Weise, in der Anweisungen erteilt und 

ausgeführt werden; 

 

− Anforderungen an das Personal und Durchsetzung dieser Anforderungen; 

 

− Routinen für interne Prüfungen und Audits und deren Ergebnisse; 

 

− Schnittstelle zwischen den verschiedenen Akteuren in Bezug auf die Infrastruktur. 
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3) Vorschriften und Regelungen 

 

− einschlägige gemeinschaftliche Rechtsvorschriften sowie staatliche Regelungen; 

 

− sonstige Vorschriften wie Betriebsvorschriften, örtliche Vorschriften, Anforde-

rungen an das Personal, Instandhaltungsvorschriften und geltende Normen. 

 

4) Funktion von Fahrzeugen und technischen Einrichtungen 

 

− Signalgebung und Zugsteuerung/Zugsicherung einschließlich automatischer 

Datenaufzeichnung; 

 

− Infrastruktur; 

 

− Kommunikationsausrüstung; 

 

− Fahrzeuge einschließlich automatischer Datenaufzeichnung. 

 

5) Dokumentierung betrieblicher Handlungen 

 

− Maßnahmen des Personals für Verkehrssteuerung und Signalgebung; 

 

− Austausch von Sprachnachrichten im Zusammenhang mit dem Ereignis ein-

schließlich der Dokumentierung von Aufzeichnungen; 

 

− Maßnahmen zum Schutz und zur Sicherung des Ortes des Ereignisses. 
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6) Schnittstellen zwischen Mensch, Maschine und Organisation 

 

− Arbeitszeitregelung für das beteiligte Personal; 

 

− medizinische und persönliche Faktoren, die das Ereignis beeinflusst haben, ein-

schließlich Stress physischer oder psychischer Natur; 

 

− Gestaltung von Ausrüstungen, die die Schnittstelle zwischen Mensch und 

Maschine beeinflussen. 

 

7) Frühere Ereignisse ähnlicher Art 

 

4. Auswertung und Schlussfolgerungen 

 

1) Abschließende Darstellung der Ereigniskette 

 

− Abschließende Darlegung des Ereignisses anhand der in Nummer 3 ermittelten 

Tatsachen. 

 

2) Auswertung 

 

− Auswertung der in Nummer 3 ermittelten Tatsachen mit dem Ziel, Schlussfolge-

rungen in Bezug auf die Ursachen des Ereignisses und die Leistung der Rettungs-

dienste zu ziehen. 
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3) Schlussfolgerungen 

 

− unmittelbare Auslöser des Ereignisses einschließlich der Einflussfaktoren im 

Zusammenhang mit Handlungen beteiligter Personen oder dem Zustand von Fahr-

zeugen und technischen Einrichtungen; 

 

− Ursachen im Zusammenhang mit Fachkenntnissen, Verfahren und Instandhaltung; 

 

− Grundursachen im Zusammenhang mit dem rechtlichen Rahmen und dem Sicher-

heitsmanagementsystem. 

 

4) Zusätzliche Bemerkungen 

 

− Mängel und Versäumnisse, die während der Untersuchung ermittelt wurden, für 

die Ursachenbestimmung jedoch nicht von Belang sind. 

 

5. Durchgeführte Maßnahmen 

 

− Liste von aufgrund des Ereignisses bereits durchgeführten oder beschlossenen Maß-

nahmen. 

 

6. Empfehlungen 

 

 

________________________ 

 




